
24 

OPTIKER 

SCHLEIFFELDEA 
Gegründet 1881 

Zentrale: Wien 1, Graben 22, Telephon 6313 7'1 

Filialen: 

Wien V, Reinprechtsdorfer Straße 2, Tel. 57 58 225 

Wien VIII, Josefstädter Straße 33, Telephon 45 18 07 

Wien XV, Mariahilfer Straße 161, Telephon 54 40 36 

Wien XVIII, Währinger Straße 87, Telephon 33 89 18 

Mödling, Elisabethstraße 13, Telephon 28 405 

Wr. Neustadt, Neunkirchner Straße 17, Telephon 31 95 

St. Pölten, Kremser Straße 24, Telephon 37 304 

Krems an der Donau, Obere Landstraße 6, Tel. 21 54 

Krankenkassenlieferant 

.] 

♦ 

liAPS[II 
Fernspreche inrichtungen 

Radio- und Fernsehgeräte 

Kondensatoren aller Art 

Batterien und Elemente 

Generalvertretung 
für Osterreich der 

TELE FUNKEN 
G. M. B. H. 

Mobi l e  u n d  ortsfe st e 

F u n ks p r e c han lag e n  

Te l e p ortg e r ä t e  (trag

bar), Ve rke hrsradar 

KAPSCH & SOHNE A.G. 

Wien XII, Wagenseilgasse 1, Telephon (0222) 54 06 31 

lüutk-Ski 
MIT 21 MEDAILLEN 

DER 

ERFOLGREICHSTE 

UND 

MEISTGEFAHRENE 

SKI 

IN 

Führendes Spezialhaus für den Herrn 

Wien III 

Leading len' 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig. 

englischen 

toffen 

Erstklassig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Maßabteilung 

Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 5162 
Besonders schwere Verkehrsunfälle erschüttern 
Immer wieder die Bevölkerung. Die Verhütung 
von Unfällen au! den Straßen ist zum Tages
gespräch geworden. Dem proportionalen Stei
gen der Unfälle zum Wachsen des Verkehrs 
Einhalt zu gebieten, ist dringlichste Pflicht aller 
am Verkehr Beteiligten. 

Photo: Gend.-Rayonsinspektor Aufner 



ALLE VERSICHERUN&SZIEJIE 

DiE BUOSSE OSTEHEJIJaCHE VERSICHERUN&SANSTALT 

WllN llEOMSSE HfLIHttt 

Versäumen Sie nicht, die im Zeichen von EISEN und STAHL stehende 

Grazer 

Südost-Messe 
im Frühjahr 1960 

(30. April - 8. Mai)
zu besuchen. Sie sehen in der neuen Stahlhalle und auf deren Vorplatz die modernsten Erzeugnisse der Eisenindustrie 
Außerdem finden statt: 1. Grenzland-SonderausstellungModeschauen am laufenden Band

1 �-�:.. k ü n f t  " Meo,eldl=g In Gm, 

L�

von-Böt,ondorl-S1,aße 67, Telephon 86t61, FS 081611 

2 

D1e Versicherungsanstalt der öster

reichischen Bundesländer ist stolz, seit 

Jahrzehnten als Vertrauensanstalt der 

Beamten der österreichischen Exeku

tive zu gelten und kann mit Genug

tuung auf Versicherungsleistungen ver

weisen, die in den Kreisen der Gen

darmerie höchste Anerkennung ge

funden haben. 

Unser versierter Mitarbeiterstab in
Stadt und Land steht den Angehöri

gen der Exekutive weiterhin jederzeit 

gerne in allen Versicherungsfragen zur
Verfügung. 

EIN BEGRIFF FÜR JEDEN ... 7 
der beim Einkauf Wert auf eratklaHlge Qualllll, Pa8fo.na _. 
aledere Prelae legt, Ist du 

WARENHAUS 

,,BI-KRI'' 

BEKLEIDUNG TEXTILIEN 
Wien V, SchOnbrunner Straße N 
Wlen Vlll, Lerchenfelder Straße 160 

SCHUHE LEDERWAREN WÄSCHE LINOLEUM TEPPICHE PLASTIKW AREN WACHSTUCH VORHÄNGE MODEWAREN SCHIRME UHREN GOLDWAREN PARFÜMERIE 
ELEKTROGERÄTE 
MODERNER Nehmen aacb Sie u.naer Uberau■ Yortell-
HAUSHALTSBEDARF 
U. V.A. hartes Teilzahlungssystem mit den 

rroßen Begünsttguniien 1n Ampruoh: 

Pb Gendarmerie 1llld deren Anaehllrlp 

► ohne Anzahlung
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AUS DEM INH ALT: 
. 3: H. Flaschberger: Die Rechtsmittel im Verwaltungsstrafverfah

ren - . 4: Dr. E. Neumaier: Gewicht beschränkung war nicht or
dentlich kundgemach& - S. 5: J. Hammer: Der „Karawankenhof" -
S, 6: J. Pessl: Aenderungen des Kraftlahrrechtes - S. 7: Blutspende
aktion der Gendarmeriezentralschulc - s. 8: Neues Gendarmericge
bäude in Oberwart - S. 9: Uebergabe des Amtsgebliudes in ol
bad-Hall - . 10: C. Repis: Das „Verbrecher-Album" - S. 11: 
Verbandsnachrichten des Oe terr. Gend.-Sportverbandes - S. 13: 
A. Dengg: Ehrung ,eines Gendarmerieoffiziers im Krankenhause -
S. 14: Dr. W. Malaniuk: Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 
im Strafgesetzentwurf - S. 17: A. Zeliska: Auszeichnung eines ver
dienten leitenden Gendarmeriebeamten in Kirnten 

Die Rechtsmittel 'im Verwaltungsstrafverfahren 
1 Von Landesamtssekretär HANS FLASCHBERGER, Hermagor, Kärnten 1 

Mit der Behandlung der Frage des Parteiengehörs im Verwaltungsstrafverfahren, die in einem in der Septemberausgabe 1959 veröffentlichten Aufsatz behandelt wurde, ist der Umfang des dem Beschuldigten gesetzlich eingeräumten Rechtes der Parteistellung im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes noch lange nicht erschöpft. So steht dem Beschuldigten einmal das Recht zur Ergreifung der sogenannten ordentlichen Rechtsmittel, das sind der Einspruch und die Berufung, zu. Zum anderen Mal kann er nach Ausschöpfung des Instanzenzuges die außerordentlichen Rechtsmittel anstreben, also den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Der Einspruch, der als besonderes ordentliches Rechtsmittel anzusehen ist, kann zweierlei bewirken. Während ein Einspruch, dessen Inhalt ausdrücklich nur das Ausmaß der Strafe oder die Entscheidung über die Kosten in Beschwerde zieht, als Berufung anzusehen und auch von der Berufungsbehörde zu behandeln ist, bewirkt der den Tatbestand bekämpfende Einspruch die Einleitung des in erster Instanz durchzuführenden ordentlichen Verwaltungsverfahrens. Darüber und auch über die Voraussetzungen zur Erlassung einer Strafverfügung wurde bereits in dem eingangs erwähnten Aufsatz gesprochen. Was aber hier die Parteistellung des Beschuldigten kennzeichnet, ist, daß ihm gesetzlich das Recht zusteht, binnen einer Woche nach Zustellung einer solchen Strafverfügung dagegen schriftlich oder mündlich Einspruch erheben zu können. Gegen ein Straferkenntnis, welches der Ausfluß des Ergebnisses einer ordentlichen Beweisführu11g ist, ist ebenso binnen einer Woche nach Zustellung oder Verkündung die Berufung zulässig. Ein solches Berufungsrecht - nicht Einspruchsrecht - steht auch dem Privatankläger, nicht aber dem Privatbeteiligten zu. Das Berufungsrecht des Privatanklägers ist insoweit eingeschränkt, als sich eine Berufung wohl gegen die Abweisung des Klagebegehrens, also gegen die Einstellung des Verfahrens, richten kann, nicht aber auch gegen die Entscheidung über das Ausmaß der über den Angeklagten - Beschuldigten - verhängten Strafe. Daß der Privatankläger zudem Partei im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, wird im Verwaltungsstrafgesetz ausdrücklich erwähnt. Er - der Privatankläger - kann daher jederzeit von der Verfolgung des Angeklagten - Beschuldigten -zurücktreten. Die sogenannte Organstrafverfügung bildet eine Ausnahme; sie ist eine �uf Grund behördlicher Ermächtigung von Gendarmeriebeamten - Exekutivbeamten - erlassene Strafverfügung gegen Personen, die auf frischer Tat betreten werden. Ihre Strafhöhe ist nach oben mit 20 S begrenzt und kennt kein Rechtsmittel. Der Beanstandete kann die Bezahlung dieses Strafbetrages aber verweigern, wodurch die Vorschreibung gegenstandslos wird. Da bleibt dem einschreitenden Beamten noch immer die Möglichkeit der Anzeigeerstattung an die Behörde. Die Parteistellung ist hier zwar eingeschränkt, doch muß trotzdem der Wille des Beanstandeten beachtet werden. Die Inanspruchnahme eines ordentlichen Rechtsmittels, ob es nun ein Einspruch oder eine Berufung ist, löst 

eine neuerliche Verwaltungstätigkeit aus. Und dabei ist unter anderem auch wieder die Mitarbeit der Gendarmerie von besonderer Bedeutung. Richtet sich der Inhalt des Rechtsmittels gegen den Tatbestand, so werden Ergänzungserhebungen notwendig, wird dagegen nur das Strafausmaß in Beschwerde gezogen, müssen sowohl die wirtschaftlichen, wie auch die persönlichen Verhältnisse überprüft werden. Diese Ergänzungserhebungen - soweit es sich nicht um notwendige Zeugenvernehmungen handelt - werden genauso wie die Erhebungen über die persönlichen Verhältnisse überhaupt von den jeweils zuständigen Gendarmeriepostenkommandos durchgeführt. Welche Bedeutung dieser Tätigkeit zukommt, ergibt sich aus der Natur der Sache. Zunächst einmal hat die Berufungsbehörde, wenn sie die Berufung nicht als unzulässig oder als verspätet zurückzuweisen hat, in der Sache selbst zu entscheiden. Namentlich ist sie berechtigt, den erstinstanzlichen Bescheid - das Straferkenntnis - nach jeder Richtung hin abzuändern. Der Berufungsbehörde kommt aber auch das Strafmilderungs- und Strafnachsichtsrecht zu. Die dem Beschuldigten als Partei zustehenden Rechte müssen ebenso im Berufungsverfahren beachtet werden. Allerdings sind dann diese Entscheidungen endgültig, das heißt, daß in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung der Landeshauptmann und in Landessachen die Landesregierung in zweiter und letzter Instanz entscheidet. Deshalb ist gegen Berufungsentscheidungen in Verwaltungsstrafsachen ein weiteres Rechtsmittel nicht mehr zulässig. In allen der Sicherheitsdirektion zufallenden sicherheitspolizeilichen Angelegenheiten - ausgenommen die örtliche Sicherheitspolizei - fällt das Recht zur Berufungsentscheidung dieser Behörde zu. Das wäre das formelle Ende des Verfahrens; es bildet die Voraussetzung zur allfälligen Anwendung der nachgeordneten Rechtsmittel. Deshalb gelten sie auch als außerordentliche Rechtsmittel. Die zu ergreifen, setzt bestimmte Bedingungen voraus. Es kann die Wiederaufnahme des Verfahrens nur beantragt werden, wenn a) der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist, oder b) neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen,die im Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnisse des Verfahrens voraussichtlich einen im Hauptinhalte des Spruches anderslautenden Bescheid herbeigeführt hätten, oder c) der Bescheid von Vorfragen abhängig war undnachträglich über eine solche Vorfrage von der hiefür zuständigen Behörde - Gericht - in wesentlichen Punkten anders entschieden wurde. Der Antrag auf Wiederaufnahme ist allerdings an eine Frist gebunden. Er ist binnen zwei Wochen von dem Zeitpunkte an gerechnet, an dem der Antragsteller nachweislich von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, spätestens aber binnen drei Jahren nach Zustellung oder mündlicher Verkündigung des Bescheides 
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- des Straferkenntnisses - bei der Behörde einzubringen,
die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Darüber
zu entscheiden hat aber die Behörde, die den Bescheid
in letzter Instanz erlassen hat. Die Wiederaufnahme des
Verfahrens kann auch von Amts wegen, und zwar zu
Gunsten oder zum Nachteil des Beschuldigten, verfügt
werden.

Die Wiederaufnahme eines durch Einstellung abge
schlossenen Verfahrens ist nur innerhalb der Frist über 
die Verfolgungsverjährung zulässig. Diese Verjährungs
frist beträgt bei den Verwaltungsübertretungen der Ge
fährdung, Verkürzung oder Hinterziehung von Landes-, 
Bezirks- und Gemeindeabgaben ein Jahr, bei allen an
deren Verwaltungsübertretungen drei Monate. 

Das zweite sogenannte außerordentliche Rechtsmittel, 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, kann von der 
Partei - dem Beschuldigten - wegen der Versäumung 
einer Frist oder einer mündlichen Verhandlung in An
spruch genommen werden. Einen solchen Antrag hat die 
Behörde zu bewilligen, wenn 

a) die Partei - der Beschuldigte - glaubhaft macht, daß
sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares 
Ereignis ohne ihr Verschulden verhindert war, die Frist 
einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen, oder 

b) die Partei die Berufungsfrist versäumt hat, weil der
Bescheid fälschlich die Angabe enthält, daß keine Beru
fung zulässig sei. 

Allerdings muß dieser Antrag auf Wiedereinsetzung 
binnen einer Woche nach Aufhören des Hindernisses oder 
nach dem Zeitpunkte, in dem die Partei - der Beschul
digte - von der Zulässigkeit der Berufung Kenntnis er
langt hat, gestellt werden. Durch die Bewilligung tritt 
nun das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich 
vor dem Eintritt der Versäumung befunden hat. Hat ein 
Beschuldigter aus einem der vorhin genannten Gründe 
die Berufungsfrist versäumt und wird ihm die Wieder-

Landesregierungsrat Dr. EDUARD NEUMAIER 1 

einsetzung bewilligt, so gilt die Berufungsfrist als wieder
hergestellt und der mit dem Wiedereinsetzungsantrag ge
stellte Berufungsantrag als rechtzeitig eingebracht. Er ist 
daher der Berufungsbehörde zur Entscheidung vorzulegen, 
die dann ohne auf die bewilligte Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand einzugehen, allein über den Berufungs
antrag entscheidet und das Straferkenntnis bestätigt, be
hebt oder abändert. 

Im Verwaltungsstrafverfahren gegen Jugendliche haben 
die gesetzlichen Vertreter sogar das Recht, gegen den 
Willen des Beschuldigten innerhalb der festgesetzten Fri
sten sowohl das Rechtsmittel der Berufung - nicht auch 
das des Einspruches, da gegen Jugendliche keine Straf
verfügung erlassen werden darf - zu ergreifen, als auch 
die Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen. 

Nach Ausschöpfung der Rechtsmittel, also nach der 
formellen Rechtskraft eines Straferkenntnisses, bleibt dem 
Beschuldigten immer noch die Möglichkeit, den Verwal
tungsgerichtshof anzurufen. Solche Anträge sind entspre
chend der Bestimmungen des Verwaltungsgerichtshof
gesetzes zu stellen. Sie müssen binnen sechs Wochen 
eingebracht werden und von einem Rechtsanwalt gefer
tigt sein. 

Damit wären nun alle l.\jöglichkeiten der Verteidigung 
des Beschuldigten - die Rechte der Partei - erschöpft. 
Die Behörden sind dabei in ihren Entscheidungen immer 
wieder auf die unmittelbare und mittelbare Mitarbeit der 
Gendarmerie- bzw. Exekutivbeamten überhaupt angewie
sen. Sie versehen draußen unter der Bevölkerung ihren 
Dienst und sind jederzeit bereit, für die Beobachtung der 
Gesetze, daher für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. 
Diese Tätigkeit liegt im besonderen in der objektiven Er
hebung und Berichterstattung. Zudem ist der Gendarmerie
bzw. Exekutivbeamte auch der verläßliche und unbestech
liche Zeuge in jedem Beweisverfahren. 

Gewichtsbeschränkung war nicht ordentlich 
kundgemacht 

Konnte der Lenker eines mit über 5 Tonnen Rundholz 
beladenen Lastkraftwagens wirklich ohne sein Verschul
den von der, für die von ihm benützte Straße angeJrd
neten G e  w i c h  t s b e s  c h r ä n k u n g keine Kenntnis 
haben? Diese Frage hatte kürzlich der Verwaltungs
gerichtshof in einem Beschwerdeverfahren zu beantworten. 

Gendarmerieorgane hatten den Lenker eines Lastkraft
wagens (Eigengewicht 5 Tonnen) mit etwa 5,5 Tonnen 
Rundholz beladen wegen Ueberschreitung der für diesen 
Straßenteil ange::>rdneten Gewichtsbeschränkung angehal
ten und zur Ausweisleistung aufgefordert. Doch der an
gehaltene Kraftwagenfahrer behauptete gegenüber den 
anzeigeerstattenden Sicherheitsorganen, daß er von der 
plötzlich verfügten Gewichtsbeschränkung keine Kenntnis 
habe. 

Im darauffolgenden Verwaltungsstrafverfahren wies er 
ergänzend darauf hin, daß er weder im Wege der Presse 
noch über den Rundfunk von der am Vortag angeordneten 
Gewichtsbeschränkung irgend etwas erfahren habe. Der 
Lastkraftwagenlenker wurde aber trotzdem wegen U e b er
t r e t  u n g d e s  § 31 Abs. 1 StPolO (die Behörde kann 
für bestimmte Straßen ... , wenn es die Sicherheit ... 
erfordert, Verkehrsverbote ... anordnen) bestraft und auch 
seine Berufung wurde von der Oberbehörde abgewiesen. 

In seiner Beschwerde an den Verwaltungsgericht�hof 
führte der Lastkraftwagenlenker nochmals aus, daß eine 

la1ti1a11 
gegen 
Fieberblasen 
auf den Lippen 

1 erhältlich in Fachgeschäften 
L Erzeugung: Maria Schutzapotheke, Wien V
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Sperre dieser Bundesstraße durch J1hrzehnte nicht er
folgt sei und von ihm daher die Kenntnis einer solchen 
Gewichtsbeschränkung auch nicht erwartet werden konnte, 
zumal auch für eine Umleitung nicht vorgesorgt war. 

Der Verwaltungsgerichtshof stellte hiezu nun fest, daß 
die r e c h t l i c h e U n t e r s t e 11 u ng des Sachverhaltes 
unter die Bestimmung des § 31 Abs. 1 StPolO n i c h t  für 
die Bestrafung des Kraftwagenlenkers h i n  r e i c h e n d 
sein kann, d a  d i e s e  B e s t i m m u n g, die im wese>:1t
lichen den Inhalt des § 29 (1) StPolG wiederholt, k e i n 
als T a t bil d e i n e r  V e r w a l t u n g s ü b e r t r e t u n g
e r f a ß b a r e s V e r 1h a 1 t e n e n t h ä l t. Eine Bestra
fung wegen Uebertretung der Gewichtsbeschränkung hätte 
nur entweder auf Grund der Vorschriften einer gehörig 
kundgemachten Beschränkungsanordnung oder nach den 
Bestimmungen des § 33 Abs. (1) StPolG bzw. § 35 Abs. t1) 
StPolO (,,Verkehrszeichen im Sinne der Straßenverkehrs
vorschrlften sind entweder Warnungs-, Vorschrifts- oder 
Hinweistafeln. Sie sind zu .. . bestimmten Zwecken zu 
verwenden und von den Straßenbenützern zu beachten.") 
erfolgen dürfen. 

Durch die Unterstellung der Tat unter die Bestimmung 
des § 31 Abs. (1) StPolO war der S t r a f b e s  c h e i d d e m  
I n  h a 1 t e n a c h g e s  e t  z w i d r i g  und wurde daher vom 
Verwaltungsgerichtshof aufgehoben. 

Der Verwaltungsgerichtshof bemerkte zusätzlich, daß 
die Behörde, wenn sie den Fall der vom Gerichtshof 
vorerwähnten zutreffenden Bestimmung des § 33 Abs. (1) 
StPolG unterstellen will, den Sachverhalt insofern klar
stellen muß, ob die Gewichtsbeschränkung zur Tatzeit 
vorschriftsmäßig durch Tafeln gekennzeichnet war. 

Diese Rechtsansicht des Verwaltungsgerichtshofes wer
den die Verwaltungs- und Sicherheitsorgane bei der An
ordnung bzw. Kontrolle der Einhaltung solcher Gewichls
'beschränkungen für Straßen zur Erreichung eines gesetz
mäßigen Vorgehens stets zu berücksichtigen haben. 

Der "Karawankenhof" 
Von Gend.-Rayonsinspektor JOHANN HAMMER, Gendarm eriepostenkommando Ferlach, Kärnten 

Der Brand im Karawankenhof in Unterbergen (Ge
meinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt), das Wahrzeichen des 
vielbesungenen schönen Rosentales, hat im Bundesland 
Kärnten ein großes Aufsehen, wie auch in den Tages
zeitungen zu lesen war, erregt. 

Am 30. September 1959 hat ein Malergehilfe über Auf
trag seines Meisters mit einer Lötlampe, die mit Propan
gas gespeist wurde, im Karawankenhof die Fensterstöcke 
abgebrannt. Um zirka 13 Uhr brannte er im Zimmer 29 
des zweiten Stockwerkes die Innenlichte des Fenster
stockes ab, wobei durch Außerachtlassung der nötigen 
Vorsichtsm,aßnahmen, wie Bereitstellung von Löschgeräten, 
um 14.45 Uhr oberhalb dieses Fensterstockes unter der 
Dachverschalung ein Brand ausbrach. Das Feuer griff vom 
Brandherd auf den Dachstuhl über, vernichtete diesen 
vollständig und einen Großteil der Decke des zweiten 
Obergeschosses. 

Das Brandobjekt ist Bundeseigentum, untersteht dt!r 
Bundesgebäudeverwaltung II für Kärnten und war gt:gen 
Brandschaden nicht versichert. Durch diesen Brand er
leidet der Bund einen Sachschaden von zirka 2 Millionen 
Schilling. 

Menschenleben waren, weil das Gebäude unbewohnt 
war, einer Gefahr nicht ausgesetzt. Auch Nachbarobjekte 
waren nicht gefährdet, weil diese Baulichkeit isoliert steht. 

Der Karawankenhor al einstige tolze Gendarmerieschule Kärntens 

Die Ursache zu dieser fahrlässigen Herbeiführung einer 
Feuersbrunst dürfte darin liegen, daß Lötlampen, die mit 
Propangas gespeist werden, nach Angaben von Sachver
ständigen, eine Temperatur von 700 bis 1000 Grad Celsius 
ausstrahlen, wodurch es sehr wahrscheinlich ist, daß der 
Brand durch Strahlungswärme oberhalb des Fensterstok
kes auf dem Dachboden zum Ausbruch kam. Die Fenster
stöcke dieses Objektes waren alt und rissig. Außerdem be
standen zwischen den Dachstuhlkonstruktionsteilen und 
den Fensterstöcken größere und kleinere Klüfte, durch 
die die Strahlungswärme auf die Dachstuhlkonstruktion 
sich fortpflanzen konnte, wodurch die Deckengeflechtver
spannung (Stukkatur) zu glimmen begann und schließlich 
den Brand auslöste. 

Kurze geschichtliche Betrachtung 

Der Karawankenhof wurde in den Jahren 1906 bis 1008 
durch den damaligen Brauereibesitzer Hans O b  1 a s er 
aus Unterbergen mit einem Kostenaufwand von 1 Milll0n 
Kr:men erbaut. Seither hat dieses schöne Bauwerk mehr
mals den Eigentümer gewechselt und wird derzeit von 
der Bundesgebäudeverwaltung II in Klagenfurt verwallet. 

Während der Kärntner Abwehrkämpfe br,achten in den 
Mai-Tagen des Jahres 1919 die jugoslawischen Truppen 
hinter dem Karawankenhof zwei 15-cm-Haubitzen in Stel
lung und beschossen damit die Stellungen der Kärntner 
Freiheitskämpfer auf der Hollenburg, nördlich der Drau. 

Die Jugoslawen rechneten damit, daß die Abwehrkämpfer 
den Karawankenhof wegen der schönen Bauweise sch::>
nen und das Feuer nicht erwidern werden, was auch 
tatsächlich unterblieben ist. Die im Parterre befindlichen 
großen Räume benützten damals die Jugoslawen als 
Pferdestallungen. 

In den dreißiger Jahren war dieser Bau als „Karawan
kenhof-Hotel" in Betrieb. Später wurde aus diesem Hotel 

Der Karawankenhor brennt! 

ein Eisenbahnererholungsheim von der Generaldirektion 
der österreichischen Bundesbahn errichtet. 

In den letzten Jahren des zweiten Weltkrieges diente 
der Karawankenhof als Entbindungsheim des Landeskran
kenhauses Klagenfurt. 

Vom Mai 1945 bis September 1947 waren ständig Sol
daten der englischen Besatzungsmacht in den Räumlich
keiten einquartiert. 

Vom November 1947 bis zum März 1956 war die Gen• 
darmerieschule des Landesgendarmeriekommandos für 
Kärnten im Karawankenhof untergebracht. 

Vom November 1956 bis April 1957 wurde dieses Objekt 
als Flüchtlingslager für ungarische Flüchtlinge verwendet 
und es fanden durchwegs 700 bis 900 Flüchtlinge in den 
schönen hellen Räumen mit Zentralheizung, warme Unter
kunft. 

Dieser Karawankenhof ist daher weit über die Grenzen 
unseres Bundeslandes Kärnten bekannt. Da dieses Objekt 
durch den Brand, dann durch die Wassermassen bei den 
Löscharbeiten und später durch die Witterungseinflüsse 
total beschädigt wurde, wird dieses schöne Bauwerk in 
nächster Zeit bis zum Keller abgetragen und zurück 
bleibt für die Rosentaler nur mehr die Erinnerung. 

ach dem Brand: Der Karawankenhof als baufällige Ruine 
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Aenderungen des Kraftfahrrechtes 
Von Gend.-Rayonsinspektor JOSEF PESSL, Gendarmerie postenkommando Stadl-Paura, Oberösterreich 

Das Kraftfahrgesetz 1955 sieht in den Uebergangs
bestimmungen (§ 110/1) vor, daß Kraftfahrzeuge und An
hänger, die vor dem 1. Jänner 1956 zum Verkehr zu
gelassen worden sind, bis längstens 1. Jänner 1960 in 
einen den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechenden 
Zustand gebracht sein müssen. Ausnahmen hievon kann 
das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau be
willigen, wenn die Anpassung nur unter Aufwendung un
verhältnismäßig hoher Kosten möglich ist und die Ver
kehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. 

Die wichtigsten, am 1. Jänner 1960 in Kraft getretenen 
Bestimmungen des KFG 1955 sind folgende: 

Bremsanlagen (§ 5 KFG) 

Der § 5/6 des KFG stellt eine Verordnungsermächtigung 
für die Festsetzung der Bremsverzögerungswerte und son
stige technische Bestimmungen für die Bremsanlagen dar 
(siehe §§ 4, 36, 63/3 und 64/3 KFV 1955). 

Die Bremsanlagen müssen auf zwangsläufig mit den 
Rädern verbundene Teile wirken. Bremsen und Gestänge 
müssen nachstellbar sein. Die Wirkung der Bremsen eines 
Kraftfahrzeuges oder Fahrgestelles muß die festgesetzten 
Verzögerungswerte erreichen. Kraftwagen, die eine Ge
schwindigkeit von 50 km/h zu überschreiten vermögen, 
müssen als Betriebsbremse eine Allradbremse aufweisen. 
Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis 750 kg müssen mit 
einer Bremsanlage nur dann versehen sein, wenn das 
Eigengewicht des ziehenden Fahrzeuges das doppelte Ge
samtg<::wicht des Anhängers nicht erreicht. Anhänger, de
ren zulässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt, müssen 
wenigstens eine Bremsanlage aufweisen, die auch dann 
dauernd wirksam sein muß, wenn der Anhänger nicht mit 
dem ziehenden Fahrzeug verbunden ist. Die Bremsanlage 
der Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 3,5 Tonnen muß, wenn ein eigener Bremser 
nicht vorhanden ist, über eine Bremsanlage der Zugfahr
zeuge betätigt werden können. Wenn das zulässige Ge
samtgewicht 3,5 Tonnen nicht übersteigt, genügt eine 
Bremsanlage, die allerdings durch Annäherung des An
hängers an das Zugfahrzeug betätigt werden muß (Auf
laufbremse). Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch 
für Sattelanhänger. Sie müssen jedoch, sofern ihr zu
lässiges Gesamtgewicht 750 kg übersteigt, wenigstens eine 
Betriebsbremse haben, die über die Betriebsbremse des 
ziehenden Teiles betätigt werden kann. 

Windschutzscheiben und Verglasungen (§ 11 KFG) 

Der § 11/2 des KFG stellt eine Verordnungsermächtigung 
für die Festlegung der Bedingungen über die Beschaffen
heit des dazu verwendeten Stoffes dar (siehe §§ 7 und 47 
KFV 1955). 

Für Windschutzscheiben, Außenfenster, Klarsichtscheiben 
und Innenverglasungen darf nur mehr jener Stoff ver
wendet werden, der bei Bruch keine scharfen Splitter 
bildet. Die diesbezüglichen Ausnahmebestimmungen für 
Lkw mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen be
stehen ab 1. Jänner 1960 nicht mehr. 

Geräuschverhütung (§ 14 KFG) 

Der § 14/2 des KFG stellt eine Verordnungsermächtigung 
für die Festsetzung der Grenzen der zulässigen Lärm
intensität dar (siehe §§ 8, 22 und 23 KFV 1955). 

In der Kraftfahrverordnung wurden drei verschiedene 
Phonzahlen aufgenommen, die unter keinen Umständen 
überschritten werden dürfen. Der stärkste Lärm, der durch 
das Betriebsgeräusch eines Kraftrades mit Viertaktm:>tor, 
eines Kraftwagens ohne Dieselantrieb mit einem Eigen
gewicht von mehr als 3,5 Tonnen, eines Traktors oder 
einer anderen Zugmaschine oder eines sonstigen Kraft
fahrzeuges mit Dieselantrieb erzeugt werden darf, be
trägt 90 Phon. Der erzeugbare Lärm eines Kraftrades mit 
Zweitaktmotor oder eines Kraftwagens ohne Dieselantrieb 
mit einem Eigengewicht bis zu 3,5 Tonnen beträgt 85 Phon. 
Der Lärm eines Motorfahrrades darf 80 Phon nicht über
steigen. 

Die Mündung des Auspuffrohres muß so angebracht 
sein, daß der Hauptstrahl der Auspuffgase mit der Fahr
bahn einen spitzen Winkel von höchstens 30 Grad bildet. 

Die Mündung darf nicht nach rechts gerichtet sein. Nach 
links darf sie nur dann gerichtet sein, wenn dafür vor
gesorgt ist, daß eine Gefahr für den Verkehr auf der 
Straße durch Rauchentwicklung vermieden wird. 

Beleuchtungs- und Rfickstrahleinrichtungen (§ 18 KFG) 

Der § 18/12 des KFG stellt eine Verordnungsermächti
gung über die Festlegung der Bedingungen der Beleuch
tungs- und Rückstrahleinrichtungen, insbesondere hinsicht
lich ihrer Lichtwirkung dar {siehe §§ 9, 10, 13 und 69/6 
KFV 1955). 

In Scheinwerfern dürfen nur Glühlampen mit höchstens 
45 W für das Fernlicht und 40 W für das Abblendlicht 
verwendet werden. Mit abgeblendeten Scheinwerfern muß 
die Straße auf 30 m (früher 25 m) ausreichend beleuchtet 
sein. Ist die Fahrzeugbreite nur nach den Scheinwerfern 
erkennbar, so muß bei Ausfall eines Scheinwerfers ein 
anderes, die Fahrzeugbreite anzuzeichnendes Licht wirk
sam sein. Die Einschaltung des vollen, nichtabgeblendeten 
Scheinwerferlichtes muß dem Fahrzeuglenker vom Len
kersitz aus durch eine Kontrolleinrichtung erkennbar sein. 

Jeder Kraftwagen muß mit zwei weißen Stadtlichtern 
ausgerüstet sein. Als Stadtlichter können die BegTen
zungslampen oder eigene, in den Scheinwerfern ein
gebaute Lichter verwendet werden. 

Die Begrenzungslichter der Kraftfahrzeuge und Anhän
ger müssen mindestens 40 cm und dürfen höchstens 
250 cm über der Fahrbahn angebracht sein. 

Alle Kraftwagen müssen an der Rückseite, höchstens 
60 cm über der Fahrbahn, zwei rote, nicht dreieckige 
Rückstrahler aufweisen. Die Rückstrahler können mit den 
Decklichtern (die mindestens 40 cm und höchstens 120 cm 
über der Fahrbahn in gleicher Höhe angebracht sein müs
sen) verbunden sein. Sie müssen im Liebte eines Schein
werfers auf 150 m sichtbar sein. Ebenso sind Rückstrahler 
bei Anhängern vorgeschrieben. Sie müssen jedoch drei
eckig sein. Ihre Seitenlänge hat mindestens 15 cm zu be
tragen. Unabhängig vom Zugfahrzeug gelenkte Anhänger 
müssen eine vordere Beleuchtungseinrichtung, wie Kraft
fahrzeuge, die 20 km/h nicht erreichen, aufweisen. Bei 
Landgutfuhren genügen an Stelle der vorderen Beleuch
tungseinrichtung zwei weiße Rückstrahfer. Anhänger, die 
breiter als das Zugfahrzeug sind, müssen Begrenzungs
lichter haben. 

Die Beleuchtungseinrichtungen der Kraftfahrzeuge müs
sen mit Ausnahme bei Motorrädern bis zu 100 kg Eigen
gewicht auch bei stillstehendem Motor wirksam sein. 
Nach vorne darf nie rotes, nach rüekwärts (mit Aus
nahme der Rückfahrlichter) nie weißes oder gelbes Licht 
verwendet werden. Das Rückfahrlicht darf nur gleich
zeitig mit dem Rückwärtsgang einschaltbar sein. Blink
lichter sind nur für Fahrtrichtungsanzeiger zulässig. 

Bremslicht (§ 19 KFG) 

Der § 18/12 des KFG stellt auch die Verordnungs
ermächtigung über die Festlegung der Bedingungen des 
Bremslichtes, insbesondere hinsichtlich der Lichtwirkung 
dar (siehe §§ 9, 11 und 13 KFV 1955). 

Das Bremslicht ist für sämtliche Kraftfahrzeuge und 
Anhänger mit Ausnahme der Motorräder bis 100 kg Eigen
gewicht zwingend vorgeschrieben. Wenn das Bremslicht 
und das Decklicht vereint sind und die gleiche Farbe 
aufweisen, muß die Lichtstärke des Bremslichtes minde
stens viermal so stark sein, als die des Decklichtes. 

Fahrtrichtungsanzeiger (§ 20 KFG) 

Der § 18/12 des KFG stellt ferner die Verordnungs
ermächtigung über die Festlegung der Bedingungen des 
Fahrtrichtungsanzeigers, insbesondere hinsichtlich der 
Lichtwirkung dar (siehe §§ 9, 12 und 13 KFV 1955). 

Fahrtrichtungsanzeiger sind nunmehr zwingend für 
Kraftwagen und Anhänger vorgeschrieben. Als Fahrtrich
tungsanzeiger können sowohl Winker als auch Blink
lichter verwendet werden. 

Winker müssen im eingeschalteten Zustande bei Kraft
fahrzeugen mit einer Länge von weniger als 5 m minde
stens 10 cm und höchstens 20 cm, bei Kraftfahrzeugen 
von 5 bis 7 m Länge mindestens 20 cm und höchstens 

Blutspendeaktion der Gendarmerie
zentralschule 

Von Gend.-Leutnant GERHARD BERGER,
Lehrer an der Gendarmeriezentralschule

Im Oktober 1959 wandte sich die Bezirksstelle Mödling 
des Landesverbandes des öRK für Wien und Niederöster
reich an das Kommando der Gendarmeriezentralschule 
mit der Bitte, Schüler und Stabspersonal mögen sich an 
einer geplanten Blutspendeaktion beteiligen. 

Dem Aufruf und Beispiel des Schulkommandanten folg
ten insgesamt 117 Beamte, darunter alle Offiziere und 
15 Beamte des Stabes, alle Frequentanten des gehobenen 
Fachkurses 1959/61 und 61 Frequentanten des Fachkurses 
1959/60, so daß am 9. Jänner 1960, ab 9 Uhr eine Arbeits
gruppe von zwei Aerzten und fünf Helferinnen des öRK 
Wien die Blutabnahme an den freiwilligen Spendern vor
nehmen konnte. 

Nach der Aufnahme der Personaldaten und Feststel
lung der Blutgruppe im Sanitätsraum überprüfte der 
Arzt in einem Krankenzimmer Blutdruck und Herztätig
keit. Erst als sich der Arzt davon überzeugt hatte, daß 
sich für den Beamten keine schädlichen Nebenerschei
nungen ergeben würden, wurde mit der eigentlichen Blut
abnahme begonnen. Jedem Beamten wurden ungefähr 
350 Kubikzentimeter abgenommen; der Vorgang dauerte 
durchschnittlich fünf bis zehn Minuten. 

Im Anschluß an die eigentliche Blutabnahme wurden 
noch einige Kubikzentimeter Blut in eine Eprouvette ge
füllt, aus dem dann der Rhesusfaktor bestimmt wird. 

In der Folge kredenzten die charmanten Helferinnen 
den Blutspendern belegte Brötchen und Rotwein „zur 
Stärkung nach dem überstandenen Schrecken". An alle 
Beamten, die zum erstenmal Blut gespendet hatten, wurde 
die Nadel mit dem Blutstropfen ausgefolgt. Einige Beamte 
erhielten für die fünfte Spende das Silberne Blutspender
abzeichen. Alle Spender werden in wenigen Tagen den 
Blutspenderausweis erhalten, aus dem ihre Blutgruppe 
und der Rhesusfaktor zu entnehmen sein wird, zu ihrer 
eigenen Sicherheit und zur raschesten Hilfeleistung für 
den Nächsten im Bedarfsfalle. 

Die Angehörigen der Gendarmeriezentralschule Mödling 
haben durch ihre Blutspende wiederum gezeigt, daß die 
Gendarmerie Freund und Helfer der Bevölkerung sein 
will; Helfer und Retter, wenn sie der Ruf Verletzter 
nach „Blut, dem ganz besondren Saft" trifft. 

Bilder von oben nach unten: Die Beamten in der Sanitätsstelle, 

Vorne Fest tellung der Personaldaten. Im Hintergrund Bestimmung 
der Blutgruppe - Der Arzt prüft den Blutdruck und die Herztätig
keit - Die Blutabnahme beginnt - Der Arzt verfolgt die Blutab
nahme; im Hintergrund ist die fast gefüllte Blutkonserve zu sehen 

30 cm, bei Kraftfahrzeugen über 7 m Länge mindestens 
25 cm und höchstens 35 cm über das Fahrzeug hinaus
ragen und gelbrot leuchten. Der Drehpunkt des Winker
armes muß mindestens 50 cm und höchstens 200 cm über 
der Fahrbahn liegen. Der Winker muß im Ruhestand in 
seinem Gehäuse gesperrt sein. Das Kontrollicht darf erst 
aufleuchten, wenn der Winker mit der Waagrechten einen 
Winkel von höchstens 30 Grad bildet. 

B 1 i n  k 1 i c h  t e r  an den Längsseiten oder an den Vor
der- oder Rückseiten des Fahrzeuges müssen nach vorne 
weiß oder gelbrot und nach hinten gelbrot oder rot 
leuchten. Sie müssen entweder an der Längsseite des 
Fahrzeuges mindestens 50 cm und höchstens 200 cm oder 
an der Vorder- und Rückseite des Fahrzeuges minde
stens 40 cm und höchstens 120 cm über der Fahrbahn 
angebracht sein und haben 60- bis 120mal in der Minute 
aufzuleuchten. Die erste Lichtausstrahlung hat spätestens 
eine Sekunde nach dem Einschalten zu erfolgen. 

Fahrtrichtungsanzeiger für Anhänger müssen den glei
chen Bestimmungen entsprechen; doch müssen sie nur an 
der Rückseite angebracht sein. Ausgenommen davon sind 
Einachsanhänger, deren Breite auf jeder Seite um 25 cm 
geringer ist als die Breite des Zugfahrzeuges und deren 
Länge einschließlich der Deichsel 3 m nicht übersteigt. 

Beleuchtungseinrichtungen, Bremslichter, Fahrtrichtungs
anzeiger, Rückstrahleinrichtungen und Warnvorrichtungen 
dürfen nur dann in Verwendung genommen werden, wenn 
sie typengenehmigt sind. Bereits auf einem Fahrzeug an
gebrachte Ausrüstungsgegenstände, die den bestehenden 
Vorschriften nicht entsprechen, dürfen ab 1. Jänner 1960 
nicht mehr verwendet werden. 



Neues Gendarmeriegebäude in 
Oberwart 

Am 5. März 1960 besichtigte Bundesminister für Inneres 
Josef Afritsch mit den ihn begleitenden Herren, General
direktor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Doktor 
Kurt Seidler und Gendarmeriezentralkommandant General 
Dr. Josef Kimmel, das neuerbaute Amtshaus in Oberwart 
im Burgenland. 

Dieses Amtshaus, das die Gendarmeriedienststellen, und 
zwar das Gendarmeriepostenkommando, das Bezirksgen
darmeriekommando, das Gendarmerieabteilungskommando, 
die Erhebungsexpositur und die Gendarmerieverkehrs
gruppe sowie das Finanzamt, das Arbeitsamt und das Ver
messungsamt beherbergt, wurde vom Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau errichtet. In zwei Baujah
ren wurde das Objekt fertiggestellt und am 20. Oktober 
1959 seiner Bestimmung übergeben. Im Geschoß unter der 
Erde befindet sich der Schulungsraum und andere Zweck
räume. Im Parterre ist das Gendarmeriepostenkommando 
untergebracht. Die Räume im ersten Stock hat die Erhe
bungsexpositur bezogen. Die Kanzleien im zweiten Stock 
sind dem Abteilungs- und Bezirkskommando sowie der 
Verkehrsgruppe zugeteilt. Der Fußboden ist durchwegs mit 
Telon belegt, die modernen einflügeligen Doppelfenster 
mit J alousinen versehen. 

Die Räume sind hell und geräumig und mit neuen Kanz
leimöbeln ausgestattet. Die Lichtbildstelle hat ein moder
nes Labor. Sie ist für das erkennungsdienstliche Verfahren 
besonders ausgerüstet. Das gleiche gilt für die Fernschreib
und Funkstelle. Die Garage hat Warmluftheizung und 
hochziehbare Tore. Alles in allem handelt es sich um 
einen gelungenen Bau, der für die Belange der Dienst
stellen hervorragend ausreicht. 

Der Bundesminister für Inneres und seine Begleitung 
wurden bereits an der Landesgrenze vom Sicherheitsdi
rektor für das Burgenland MR Dr. Ernst Broch, dem Be
zirkshauptmann von Oberwart LORR Julius Dax und dem 
Landesgendarmeriekommandanten Oberst Franz Krivk.'t 
empfangen. Am Ortsanfang von Oberwart hatten sich Bun
desminister für soziale Verwaltung Anton P r o  k s c h, der 
Landeshauptmann für das Burgenland Komm.-R3t Johann 
W agn e r  und der Landeshauptmannstellvertreter Alois 
W e s  s e 1 y zur Begrüßung eingefunden. 

Das Landesgendarmeriekommando f�r das Burgenland 
wie auch die Beamten aller Dienstgrade der im neuen 
Amtshaus einquartierten Dienststellen waren bemüht, dem 
Anlaß des hohen Besuches einen festlichen Rahmen zu 
geben. 

Das Landesgendarmeriekommando stellte einen Ehren
zug, dessen Front die beiden Bundesminister unter den 
Klängen der von der Musikkapelle des Landesgendarme
riekommandos intonierten Bundeshymne abschritten. 

Nach dieser feierlichen Begrüßung versammelten sich 
Festgäste und Beamtenschaft in einem als Festsaal im
provisierten Raum, woselbst der Leiter des Landesar
beitsamtes AR M o s e r die beiden Bundesminister, die 
Gäste und Beamten begrüßte. 

Bundesminister Josef A f r i t s c h hob in seiner Anspra
che den regen Arbeitswillen und den in der Amts- und 
Wohnraumbeschaffung in diesem Bundesland erzielten und 
beachtenswerten Erfolg hin. Ein Beweis dafür sei auch 
dieser Amtsneubau, in dessen Räumen die heutige Feier 
stattfindet, und der einer Reihe von Dienststellen schöne, 
gesunde und räumlich ausreichende Amtsräume bietet. 

Der Bundesminister für Inneres und seine ßegleitung 
haben auf der Hinfahrt den Gendarmerieposten Pinkafeld 
und auf der Rückfahrt nach Wien die Gendarmeriedienst
stellen in Oberpullendorf und Mattersburg besucht. 

Bildlegende: Bild l: Die neue Gendarmericunterkunrt Oberwart -
Bild 2: Meldung an Bundesminister für Inneres Josef Atritsch im 
Beiseln von Generaldirektor für die örtentliche icherheit ektions
chef Dr. Kurt Seidler - Bild 3: Meldung an den Gendarmeric
zentralkommandanten General Dr. Josef Kimmel - Bild 4: Ansprache 
des Landesgendarmeriekommandanten für das Burgenland Gend.-

Oberst Franz Krivka 

Uebergabe des Amtsgebäudes 
in Solbad-Hall 

Am 3. März 1960 wurde das im Zentrum der Salinen
stadt Solbad Hall in Tirol gelegene neue Amtsgebäude 
durch Innenminister Josef A f r i t s c h und Sozialminister 
Anton P r o  k s c h in feierlicher Form seiner Bestimmung 
übergeben. 

Dieses neue Amtsgebäude beherbergt ebenerdig das Ar
beitsamt sowie die Steueraufsichtsstelle und im ersten 
Stock das Gendarmeriepostenkommando. Außerdem ist in 
diesem Gebäude für zwei Privatwohnungen Vorsorge ge
troffen. 

Um 8.30 Uhr des 3. März 1960 trafen Bundesminister 
für Inneres Afritsch und Bundesminister für soziale Ver
waltung Proksch in Solbad Hall ein und schritten die 
Front der unter dem Kommando des Gendarmerieoberleut
nants K ü n g mit Fahne und Musik ausgerückten Ehren
kompanie des Landesgendarmeriekommandos für Tirol ab. 
In ihrem Gefolge befanden sich hohe Funktionäre der 
beiden Ministerien, so Sektionschef Dr. Kurt S e i d  l e r, 
Gendarmeriegeneral Dr. Josef K i m m e  1, dann Sektions
chef Dr. Paul H e  m p e 1 sowie die Ministerialräte Dok
tor B a r b e r, Dr. K r a u s  und Dr. J ä g e r. 

Auch hohe Vertreter der Landesbehörden hatten sich 
zahlreich eingefunden, um ihrer Verbundenheit mit der 
Gendarmerie und den übrigen im Gebäude wirkenden 
Beamten Ausdruck zu verleihen. 

So erschienen unter anderem die beiden Landeshaupt
mannstellvertreter M a y r und H ü t t e n b e r g e  r, der Vor
sitzende der Landesexekutive Tirol des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes Alois E i c h  l e r, der Präsident der 
Arbeiterkammer für Tirol Josef G ä n s i n g e  r, der Bür
germeister der Stadt Solbad Hall Dr. S c  h u m  a c h  e r, 
in Vertretung des sich auf Urlaub befindlichen Sicher
heitsdirektors für Tirol Polizeirat Dr. Eduard O b r i s t, 
der Bezirkshauptmann von Innsbruck Hofrat Dr. N ö b 1, 
der Leiter des Landesarbeitsamtes Oberrat Dr. Ludwig 
D e l l e -K a r t h  mit seinem Stellvertreter Oberrat Prof. 
Dr. Vinzenz N e u b a u e r, der Leiter des Arbeitsamtes 
Solbad Hall Oberrevident Viktor B o n  e 11 und viele an
dere. 

Das Landesgendarmeriekommando für Tirol war durch 
den Landesgendarmeriekommandanten Oberst Fu c h s, des
sen Stellvertreter Oberstleutnant W a y d a, den zustän
digen Abteilungskommandanten Major P a  u m  g a r t  t e n, 
den ökonomischen Referenten Oberstleutnant P a  d u a 
und den Bezirksgendarmeriekommandanten Gendarmerie
bezirksinspektor S t  a i n  e r  vertreten. 

Bevor die beiden Minister das Amtsgebäude betraten, 
wurden ihnen von zwei in Tiroler Tracht erschienenen 
Schulkindern Blumen überreicht. 

In einem improvisierten Festsaal eröffnete der Landes
gendarmeriekommandant Oberst F u c h s, den ersten Teil 
des Festaktes mit einer Begrüßungsansprache, an welche 
sich die vom Geistlichen Rat Dekan Dr. P r  a x m a r e r  
vorgenommene kirchliche Einweihung des Gebäudes an
schloß. 

Nach Beendigung dieser Zeremonie ergriff Innenmini
ster Afritsch das Wort und gab seiner besonderen Genug
tuung darüber Ausdruck, daß wieder eine Gendarmerie
dienststelle in eine moderne Unterkunft verlegt werden 
konnte. 

In einer kurzen Uebersicht legte der Minister den an
wesenden Ehrengästen dar, daß in verhältnismäßig wenig 
Jahren für die Verbesserung der Unterkünfte in der Bun
desgendarmerie wahre Spitzenleistungen vollbracht wur
den. 

Sozialminister Proksch begrüßte seinerseits die nun
mehr vorbildliche Unterbringung des Arbeitsamtes in Sol
bad Hall, das unter ganz besonderen Schwierigkeiten und 

Bild I: Das neue Amtsgebäude in Solbad Hall - Bild 2: Der Bundes
minister für Inneres trifft In Begleitung von Generaldirektor [ür die 
öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Kurt Seidler, Gendarmerie
zentralkommandant General Dr. Josef Kimmel und Landesgendar
meriekommandant Gend.-Oberst Peter Fuchs in Solbad Hall ein -
Bild 3: Bundesminister für Inneres Josef Afritsch bei der Ansprache 

Bild 4: Landesgendarmerlekommandant filr Tirol Gend.-Oberst 
Peter Fuchs dankt den Ministern Afritsch und Proksch 

' 



Das "Verbrecher-Album" 
1 Von Kriminal-Bezlrksin pektor CARL REPIS, Erkennungsamt der Bunde p,olizcidirekti-on Wien

(Fortsetzung aus Folge 3/60 und Schluß) 

icht vergessen darf auf die Trickdiebe werden. Die
selben sind zumeist zu den bodenständigen Kriminellen 
zu zählen, vielfach aber zeigen sie internationalen Ein
chlag. 

Auf welche geradezu plumpe Art diese Gaun:r ihre 
Opfer zu übertölpeln wissen, zeigt folgender Fall auf: 

Auf der Straße vor der Zahlstelle einer Krankenkasse 
stand ein biederer Arbeiter und zählte das Geld, das er 
soeben ausbezahlt bekommen hatte. Noch während dieser 
Manipulation trat ein Mann auf ihn zu und nahm mit den 
Worten: ,,Haben's Dir auch zuwenig auszahlt, die ,Ban
diten da drinnen? Gib her das Geld, denen werd ich jetzt 
was zeigen!" dem verdutzt Dreinblickenden, ehe er sich 
noch recht fassen konnte, das Geld mit sanfter Gewalt 
aus der Hand und verschwa!ld hinter der Tür zur Kran
kenkasse. Dem um sein Geld bangenden Arbeiter wurde 
allerdings sofort klar, daß etwas nicht stimme. Doch zu 
spät. Der Dieb war verschwunden. Er hatte durch einen 
zweiten Ausgang das Haus verlassen. 

,Einern Diebstahl auf der gleichen Grundlage fiel ein 
Wie'ner Juwelier nach dem ersten Weltkrieg zum Opfer. 
Bei einem Industriellen erschien eines Tages ein elegan
ter Herr mittleren Alters, der sich ihm als ein Baron aus 
Brüssel vorstellte und Grüße von einem gemeinsamen Be
kannten überbrachte. Der Industrielle, dem der Fremde 
gefiel, lud ihn zum Abendessen ein, bei dem auch die 
Gattin des ersteren anwesend war. Man plauderte ange
geregt, und der Fremde machte auf den Gastgeber und 
dessen Gattin den besten Eindruck. 

Bei der Verabschiedung bat der Baron den Industriellen 
um eine Gefälligkeit. Er habe zufällig von einem Ge
legenheitskauf bei einem Juwelier gehört und habe sich 
den Schmuck bereits angesehen. Es scheine sich tatsäch
lich um eine einmalige Gelegenheit zu handeln. Da da.s 
in Frage stehende Schmuckstück aber immerhin einen be
trächtlichen Wert repräsentiere, so habe für ihn da 
Urteil eines Kenners große Bedeutung, ehe er sich zum 
Ankauf entschließe. Der Industrielle und seine Gattin 
sagten gerne zu, dies um so bereitwilliger, als ja der 
Fremde in jeder Richtung den vorzüglichsten Eindruck 
machte. Es wurde verabredet, daß der Baron am nächsten 
Nachmittag zusammen mit dem Juwelier bei dem Industri
ellen vorsprechen sollte, wo dann auch über den Ankauf 
entschieden würde. 

Als am nächsten Tag der Baron beim Juwelier er
schien, packte derselbe den Schmuck vor demselbe"l org
sam ein. Er hüllte das lange und etwas breite Etui vor
erst in ein Stück Seidenpapier, dann in einen Boge:n 
braunes Papier, das er mit Ringen aus Gummi kreuzweise 
befestigte. 

Kurz darauf fuhren die Herren zu dem Industriellen. 
Auf dem Weg dorthin ließ der Baron vor seinem Hotel 
halten, um schnell eine Aktentasche zu holen, da er gegen 
Abend noch einen Geschäftsfreund aufzusuche!'l hatte. 
Bald erschien er wieder mit einer gutgearbeitete".l. leder
nen Tasche unter dem Arm. Nun fuhren die beiden Her-

unzureichenden baulichen Verhältnissen jahrelang seinen 
Verpflichtungen nachzukommen hatte. 

Im übrigen wies der Sozialminister auf ein etwas be
unruhigendes Ansteigen der Winterarbeitslosigkeit im Bau
gewerbe in Tirol hin. 

Der Leiter des Landesarbeitsamtes Dr. Delle-Karth so
wie der Leiter der ebenfalls im neuen Amtsgebäude unter
gebrachten Steueraufsichtsstelle Franz S c  h i e  s t 1 dank
ten allen mit der Planung, Finanzierung und Ausführung 
des Baues befaßten Dienststellen. 

Oberst Fuchs wies in seinen Schlußworten auf die 
bisher vollständig ungenügende Unterbringung des Gen
darmeriepostenkommandos Solbad Hall hin und ver
sicherte, daß die Gendarmeriebeamten dieser Dienststelle 
nunmehr mit gesteigertem Arbeitseifer und Lebensmut 
ihre schweren Pflichten für Volk und Heimat erfüllen 
werden. 

Nach diesem ersten Teil der Uebergabefeier besichtigten 
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ren direkt zum Industriellen, wo der Schmuck sofort 
besichtigt wurde. Es war ein kostbares Stück, das dem 
Betrachter aus dem Etui entgegenleruchtete. Ein Diamant
diadem, mit herrlichen Perlen durchsetzt, und mit den 
dazugehörigen Ohrgehängen. Der Industrielle und seine 
Frau waren von dem seltenen Schmuckstück entzückt, 
und der Baron erklärte auch gleich, dasselbe kaufen zu 
wollen. Nur habe er den Kaufpreis, eine beträchtliche 
Summe, nicht in bar bei sich und würde sofort :im das 
Geld telegraphieren, das er für den nächsten Tag er
warte. Er leistete aber gleich eine größere Anzahlung. 
Gleichzeitig machte er dem Juwelier den Vorschlag, bis 
zur Bezahlung des Schmuckes denselben in einem Safe 
seines Hotels zu deponieren, den Schlüssel zum Safe wolle 
der Juwelier bis dahin behalten. Daß in dem erstklassigen 
Hotel der Schmuck ebenso gut aufgehoben war wie in 
seinem Geschäft, war klar. Der Juwelier, nun sicher ge
macht durch die Anwesenheit des Fremden im Haus2 des 
reichen und bekannten Industriellen und durch die mit 
einer gewissen Gleichgültigkeit geleistete hohe Anzah
lung, ließ in der Aufmerksamkeit, die nun einmal zu 
einem Geschäft gehörte, nach und ging auf den Vor
schlag ein. Außerdem wollte er den Käufer nicht ver
stimmen, viel zu lange chon zehrte der teure Schmuck 
an seinem KapiL:11. 

Die Schmuckstücke wurden nun im Beisein der bei
den Herren sowie des Hoteldirektors in einem Safe de
poniert. Der Juwelier schloß selbst das Safe ab und nahm 
den Schlüssel, wie vereinbart, zu sich. 

Am nächsten Tag war der Baron verschwunden. Man 
stürzte zum Safe. Das Paket lag genau an dersel!Jen 
Stelle, aber das Etui war leer. Erst nach einiger Zeit 
sah der Juwelier, daß es ein anderes Etui war, genau 
in der Größe, Format und Uebereinstimmung der Ver
packung dem seinen ähnlich. 

Die Betrüger mit Goldplättchen sind eine Nachkrieg5-
erscheinung. Jedenfalls sind sie in Oesterreich in der 
Vorkriegszeit nicht in Erscheinung getreten. Sie gehören 
dem internationalen Verbrechertum an und arbeiten meist 
zu zweit. Sie erscheinen in Geschäften und suchen sich 
wertvolle Waren aus. Nachdem sief erklären, kein in
ländisches Geld bei sich zu haben, fragen sie, ob nicht 
mit Goldplättchen bezahlt werden könnte. Nachdem sich 
der Geschäftsinhaber von der Echtheit der Goldplättchen 
über7eugt hatte, vertauschen sie bei der Uebernahme der 
Ware die echten Goldplättchen mit Messingplättchen. 

Vor nicht langer Zeit betraten in Linz zwei Männer 
eine Photohandlung und suchten sich zwei wertvolle 
Apparate zum Kaufen aus, erklärten aber, kein öster
reichisches Geld zum Bezahlen zu haben uud fragten, 
ob nicht Goldplättchen an Stelle des Geldes angenommen 
werden könnten. Der Photohändler ließ die Goldplättchen 
von einem Fachmann begutachten, der dieselben als reines 
Gold erkannte. Der Kauf wurde daher abgeschlossen, 
nachdem die beiden Ausländer einen billigen Goldpreis 

(Fortsetzung auf Seite 19) 

sämtliche Ehrengäste alle Räume des Neubaues, deren 
zweckmäßige Anlage und moderne Ausstattung allgemein 
Beachtung fanden. 

Nach einem kurzen Besuch im altehrwürdigen Haller 
Rathaus, wo Gelegenheit zur Eintragung in das Buch der 
Stadt bestand, fanden sich alle Ehrengäste im Kurhotel 
zu einem kurzen Imbiß zusammen, während die Musik 
des Landesgendarmeriekommandos für Tirol im anschlie
ßenden Kurpark konzertierte. 

Landeshauptmannstellvertreter Mayr begrüßte bei die
ser Gelegenheit in einer kurzen Rede in Vertretung des 
Landeshauptmannes die hohen Gäste und beglückwünschte 
die in Betracht kommenden Dienststellen zu ihrem neuen 
schönen Amtsgebäude. 

Um 11.30 Uhr begab sich Innenminister Afritsch mit 
seinem Gefolge nach Innsbruck, wo er eine kurze Be
sichtigung des vor seiner Fertigstellung befindlichen Poli
zeigefangenenhauses vornahm. 

V E R B A N D s N A C H R I C H T E N 

Steiermarks Gendarmerie ermittelte ihre Skimeister 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor DOl\1INIK FEISTL, Gendarmeriepostenkommando Schladming, Steiermark 1 

In der alten, reichbeflaggten Bergstadt Schladming am 
Fuße des Dachsteins und am Tor zu den Schladminger 
Tauern gaben sich vom 14. bis 17. Jänner 1960 Kame
raden der Gendarmerie, Polizei, Zoll wache und des Bun
desheeres ein Stelldichein, um nun schon zum sechstenmal 
an der 9. Steirischen Gendarmerie-Skimeisterschaft teil
zunehmen. Die Pisten befanden sich in einem ausgezeich
neten Zustand, St. Petrus tat das Seine und spendete eitel 
Sonnenschein, so daß die Veranstaltung in jeder Hinsicht 
zu einem vollen Erfolg wurde und sich würdig an ihre 
Vorgänger reihte. Ueber hundert Freiquartiere, die die 
exekutivfreundliche Bevölkerung nebst vielen Preisen zur 
Verfügung stellte, zeugten dafür, daß die Exekutive in 
Schladming herzlich willkommen sei. 

achdem den Wettkampfteilnehmern am Freitag reichlich 
Gelegenheit zum Training gegeben worden war, fand man 
sich am Abend des gleichen Tages im Hotel „Neue Post-' 
zum Begrüßungsabend ein. Hier hieß Bürgermeister Di-

Prov. Gendarm Pöltl, ,,Landesmeister 1960", empfängt aus der Hand 
des Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst Franz Zenz die 

Ehrenprei e 

rektor Harald L a u  r i c h  die Ehrengäste, Funktionäre und 
Wettkämpfer namens der Bevölkerung und der Stadt
verwaltung herzlich willkommen. Landesgendarmeriekom
mandan t Gendarmerieoberst Franz Z e n  z, der als Obmann 
des GSV Steiermark Schirmherr dieser Veranstaltung war 

Die iegr iche steiri�che tann chaft meldet sich bei Gend.-Oberst
leutnant Rudolf Bahr ab 

und die Bestrebungen des Sportes stets fördert und lenkt, 
gab seiner Freude darüber beredten Ausdruck, weil auch 
heuer wieder die Meisterschaften in Schladming statt
finden. Er forderte die Wettkämpfer zum fairen Kampfe 
auf und eröffnete damit die Skimeisterschaften. Am Be
grüßungsabend nahmen auch LAbg. Bert H o f  b a u e  r, 
Oberregierungsrat Dr. Othmar D i n  a c h  e r, Alpinreferent 
Oberstleutnant Rudolf B a  h r, Major P a  u 1 e v i c s und 
Hauptmann S i n g e  r vom Bundesheer, Zollwachrittmeister 
Alois R u d e r e r  und der 1. Vorsitzende des Steirischen 
Skiverbandes Viktor D e r k o g n e r teil, die von beiden 
Sprechern herzlich begrüßt wurden. 

Am Samstag, dem ersten Wettkampftag, wurde vormit
tags am Fastenberg bei Schladming der Abfahrtslauf und 
nachmittag am Hochplateau der wunderschönen Ramsau 
der Patrouillenlauf zur Austragung gebracht. Zu den vor
mittägigen Konkurrenzen hatte sich auch der Vizepräsi
dent des öGSV Gendarmeriemajo1 Siegfried W e i t  1 a n  e r  
und nachmittags Generalmajor V o g 1 und Brigadier Oberst 
P o m m e r, der Landesgendarmeriekommandant von Salz-

11 



XV. Internationale Polizeisternfahrt

Ziel der XV. Internationalen Polizeisternfahrt 1960 ist 
diesmal der malerisch gelegene Olympiaort Garmisch
Partenklrchen. Ein rühriges Organisation komitee (Präsi
dent Rolf Weinberger) hat schon jetzt alle unternommen, 
um die Tage von Garmisch zu einem unvergeßlichen 
Erlebnis werden zu lassen. Rund 2000 Teilnehmer aus 
zehn bis zwölf Nationen werden am 24. Juni 1960 (An
kunftstag) in Garmisch-Partenkirchen erwartet. Drei Tage 
lang, bis zum 26. Juni, werden die Teilnehmer Gelegen
heit haben, sich auf sportlich-kamerad chaftlicher Basis 
kennenzulernen. Eine geschmackvoll ausgestattete Bro
schüre vermittelt die Festfolge sowie sämtliche Kondi
tionen der Teilnahme. Vorgenannte Programm sowie 
Vordrucke zur Nennung sind durch das Sekretariat der 
XV. Internationalen Polizeisternfahrt, Garmisch-Parten
kirchen, Rathaus, zu beziehen. Nennschluß 16. April 1960,
doch werden auch sich später Anmeldende im Rahmen
des Möglichen betreut werden. 

burg Gendarmerieoberst P e r  n k o  p f, sowie Bezirkshaupt
mann Hofrat Dr. P u  11 i t z k y als Zuseher und aufmerk
same Beobachter eingefunden. 

Beim Abfahrtslauf wurde in zwei Klassen gestartet, 
und zwar die Rennläufer und Gäste in einer und die 
Tourenläufer in der anderen Klasse. Die Strecke betrug 
für die erste Gruppe 2,3 km bei 650 m Höhenunterschied
und für die Tourenläufer 1,8 km bei einem Höhenunter
schied von 500 m und dreizehn Pflichttoren. Insgesamt 
stellten sich 59 Läufer den Startern, und zwar 24 Renn
läufer und Gäste und 25 Tourenläufer. Die Tagesbestzeit 
markierten die provisorischen Gendarmen Johann P ö l t  l 
(Wegscheid) ex aequo mit Horst E d l i n g e r  (Haus) mit 
einer Zeit von 2.29,2. 

Am Patrouillenlauf nahmen zwölf Mannschaften zu je 
J.rei Läufern teil, von denen elf Staffeln - jene des 
Bundesheeres schied wegen Skibruch eines Läufers aus -
das Ziel erreichten. Als beste steirische Mannschaft gin
gen die Gendarmerierayonsinspektoren Alfred E n g  e r  l e, 
Johann F r i t z  und Gendarmerierevierinspektor Friedrich 
M ü  h 1 e g g e  r in 40,20 Minuten hervor, während die Tages
bestzeit von der außer Konkurrenz fahrenden Staffel des 
0GSV, den Patrouillenleitern Schaubschläger, Resch und 
Herbst vom Landesgendarmeriekommando Salzburg in 
38,50 erreicht wurde. Die Loipe bestand aus je einem 
Drittel Steigung, Flachland und Abfahrt, der Schießplatz 
befand sich im letzten Drittel der Strecke. 

Zum sonntägigen Torlauf wurden 51 Läufer, für die 
zwei Pisten mit 35 und 55 Toren geflaggt waren, zu
gelassen. Es wurden zwei Durchgänge gefahren, bei denen 
sich das vortägige tote Rennen zwischen Probegendarm 
P ö 1 t 1 und E d  1 i n  g e r  zugunsten P ö 1 t 1 s entschied, 
womit dieser mit einer Gesamtzeit von 111,9 und der Note 
6,39 vor E d l i n g  e r, der 113,9 und die Note 7,82 er
reichte, ,,Steirischer Gendarmeriemeister 1960" wurde und 
damit auch seinen vorjährigen Sieg bestätigte. 

Kurz nach Mittag fand beim Mahnmal eine Helden
ehrung statt, bei der Landesgendarmeriekommandant Gen
darmerieoberst Z e n  z einen Kranz niederlegte. An dieser 
schlichten, aber um so ergreifenderen Feier nahm auch 
als Vertreter des Landeshauptmannes Landesrat Univ.
Prof. Dr. Hans K o r e n  teil. 

Die in allen Teilen gut organisierte und klaglos funk
tionierende Großveranstaltung, für deren sportliche Durch
führung die Wintersportvereine Schladming und Ramsau/ 
Dachstein verantwortlich zeichneten, klang am Sonntag
abend mit der Siegerehrung durch den Landesgendar
meriekommandanten und einem Skikränzchen aus. Gen
darmerieoberst Franz Z e n  z hob in seiner Ansprache den 
guten, fairen Kampfgeist der Wettkämpfer hervor und 
sprach allen, die sich bei der Meisterschaft verdient ge
macht haben, den Dank des Landesgendarmeriekommandos 
und des GSV Steiermark aus. Auch Bürgermeister L a u  -
r ich und D e r  k o g n e r  wiesen in ihren Ansprachen auf 
den guten Geist in der Exekutive hin, der den Jüngeren 
Beispiel sein könne. Bei den flotten und beschwingten 
Weisen der Stadtkapelle des Landesgendarmeriekomm-:in
dos unterhielt man sich bis zum Morgengrauen. Nicht 
unwesentlich zur guten Stimmung trug auch Rayons
inspektor Alois R a d i n g  e r  (Obertraun) bei, der mit 
seinen Schnurren und Späßen dafür sorgte, daß die 
Zwerchfelle der Besucher in Bewegung blieben. 
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Die Siegerliste 
A l p i n e  K o m b i n a t i o n  

A 1 1  g e m e i n e R e n n 1 ä u f e r  k 1 a s s e : 1. und Landes
meister 1960 Prov. Gendarm Johann Pöltl (Wegscheld), 
Note 6,39; 2. Prov. Gendarm Horst Edlinger (Haus), 7,82; 
3. Prov. Gendarm Karl Benada (Org. Abteilung) 28,52;
4. Patrouillenleiter Johann Schmidbauer (Schladming), 42,95;
5. Prov. Gendarm Herbert übermann (Kapfenberg}, 55,51.

A 1 t e r  s k 1 a s s e, R e n n 1 ä u f e r : 1. Rayonsinspektor
Johann Grogl (Schladming), 20,73; 2. Rayonsinspektor He
ribert Pferscher (Aflenz), 39,70; 3. Rayonsinspektor Al
fred Enger]e (Trofaiach), 68,65. 

G ä s t e k l a s s e :  1. Stabswachtmeister Bernhard Arnold, 
1,87; 2. Jäger Rudolf Illek (beide 5. Geb.-Brig.), 5,16; 3. Poli
zeirayonsinspektor Karl Horn (Graz), 24,71; 4. Rayons
inspektor Friedrich Gasperl (GSV O.-Oe.}, 25,67; 5. Zoll
wachrevisor Richard Heinzl (ZSV Steiermark), 34,60. 

A 11 g e m e i n e  T o u r e n 1 ä u f e r k 1 a s s e : 1. Prov. 
Gendarm Anton Auer II, 11,89; 2. Prov. Gendarm Johann 
Hofer II (beide Schule Bruck), 12,68; 3. Prov. Gendarm 
Reinhard Demmerer, 19,40; 4. Patrouillenleiter Johann 
Pehab (beide Gröbming}, 24,09; 5. Prov. Gendarm Her
mann Scheikl II (Schule Bruck), 29,91. 

A l t e r s k 1 a s s e I, T o u r e n 1 ä u f e r : 1. Revier
inspektor Engelbert Rödhammer (Eisenerz}, 7,72; 2. Pa
trouillenleiter Helmut Büttner (Gaishorn), 9,79; 3. Rayons
inspektor Johann Fritz II (Wörschach), 25,22; 4. Rayons
inspektor Othmar Artinger (Graz), 31,45; 5. Patrouillen
leiter Franz Moser (Obdach), 33,65. 

A l t e r s k 1 a s s e I I, T o u r e n l ä u f e r : 1. Revier
inspektor Friedrich Mühlegger (Klachau), 11,06; 2. Bezirks
inspektor Walter Knobloch (Murau), 22,72; 3. Rayons
inspektor Rudolf Pucher (Eisenerz), 63,05. 

P a t r o u i l l e n l a u f
1. Steiermark I (Rayonsinspektor Engerle, Revierinspek

tor Mühlegger und Rayonsinspektor Fritz II), 40,20); 
2. Steiermark III (Rayonsinspektor Eisl, prov. Gend. Bür
ger und Nebel), 54,30; 3. Steiermark IV (Prov. Gendarm
Benada, Pöltl August und Schweinberger), 55,23.

G ä s t e k 1 a s s e : 1. Polizeisportverein Graz (Lackner, 
Leodolter und Mosbacher), 38,55; 2. Landesgendarmerie
kommando Kärnten (Tischler, Zwitting und Steinberger), 
43,20; 3. ZWSV Steiermark (Eckart, Sulzbacher und Bar
müller), 47,00. 

A u ß e r K o n k u r  r e n z: 1. 0GSV I (Schaubschläger, 
Resch und Herbst), 38,50; 2. öGSV III (Ertl, Wanner und 
Ginther), 39,13; 3. öGSV II (Truppe, Lammegger und 
Mayerl), 48,35. f 

Burgenländischer Gendarmerie
beamter - Europameister 

Von Gend.-Revierinspektor KARL SCHRANZ, 
Landesgendarmeriekommando für das Burgenland 

Wieder einmal hat sich das alte Sprichwort bewahr
heitet, daß die Götter vor dem Erfolg den Schweiß ge
setzt haben. Jedenfalls dürfte dieses Sprichwort der Gen
darmeriekontrollinspektor Raimund R e i c h e n  p f a d e r  des 
Landesgendarmeriekommandos für das Burgenland in 
Eisenstadt beherzigt haben, denn Tag für Tag trainierte 
der fast 60jährige, noch immer ambitionierte Gendarmerie
sportler von halb sechs Uhr früh bis Dienstbeginn an 
einem vereisten abgelegenen Teich im Eisschießen, um 
sich in diesem Sportzweig für die Europameisterschaft 
vorzubereiten. 

Der Erfolg blieb nicht aus. Gendarmeriekontrollinspektor 
Reichenpfader, der schon zwei Jahre hindurch den Titel 
eines zweiten Staatsmeisters erfolgreich verteidigte, wurde 
in der Seniorenklasse bei den am 20. Februar 1960 in 
Puchberg am Schneeberg ausgetragenen Eisschützen
Europameisterschaften im Weitschießen Erster. 

Dieser Erfolg ist um so erfreulicher, als es sich dabei 
um eine im Burgenland noch nicht heimische Sportart 
handelt und daß dieser beachtliche Titel gegen stärkste 
in- und ausländische Konkurrenz - zumeist viel jüngere 
Schützen - errungen werden konnte. 

Auch die Teilnehmer der übrigen Bundesländer haben 
bei dieser Europameisterschaft bewiesen, daß Oesterreich 
auch in dieser Sportart als „Hochburg" angesehen wer
den kann. Wenn das Eisschießen in nächster Zeit noch 
in die Olympischen Spiele aufgenommen werden sollte, 
könnte auch die burgenländische Gendarmerie einen aus
sichtsreichen Bewerber dahin entsenden. 

GSV. Burgenland 
1. Am 18. Dezember 1959 wurde die Lan

desmeisterschaft im Zimmergewehr-Schie
ßen ausgetragen. An dieser nahmen die 
bei den Bezirksmeisterschaften ermittel
ten je 4 besten Schützen teil. 

Die Ergebnisse der Meisterschaft: 

1. Platz: Ergänzungsabt. Rust . . 498 Rmge 
2. Platz: BGK und Stab Eisenstadt 445 Ringe 
3. Platz: BGK Oberpullendorf . . 427 Ringe 
4. Platz: BGK Neusiedl . 406 Ringe 
5. Platz: BGK Mattersburg . . . 394 Ringe 

Die 4 besten Einzelleistungen erzielten: 
l, Pgd. Stefan Biricz . 140 Rlnge 
2. GBI Josef Konrad . . . . . 138 Ringe 
3. GPtlt. Ernst Dorn er . . . . . 135 Ringe 
4. Pgd. Walter Lorenz . . . . . 135 Ringe 

Die Veranstaltung zeichnete sich durch 
hervorragenden sportlichen Geist, tadellose 
Organisation und sehr gute Schießleistun
gen aus. 

Sie fanden die besondere Unterstützung 
des Landesgendarmeriekommandanten. 

2. Bei einem Meisterschaftskampf der 
Eisenstädter Stemmer mit dem KSV Wien 
am 16. Jänner 1960 in Eisenstadt errang 

Ehrenpreise und Erinnerungsgaben aus An• 
laß der Burgenländischen Landesmeister

schaft 1959 im Zimmergewehr 

GRyi. Franz Reinprecht, Technische Abtei
lung des LGKs., einen sehr schönen Er

folg, da es ihm gelang, 120 kg zu stoßen. 

GSV. Oberösterreich 
1. Bei der Jahreshauptversammlung am 

4. Dezember 1959 wurde die Erweiterung 
des bisherigen Skisportvereines zu einem 
Sportverein beschlossen. Dieser umfallt 
eine Skilauf-, Schieß-, Kraftfahr- und 
Photosektion. 

Als Funktionäre wurden unter anderem 
gewählt: 
Obmann: Oblt Alfons Kaßmannhuber, 
Obmannstellv.: GMjr. Johann Weber, 
Obmannstellv.: GBI. Johann Fierlinger: 

Sektionsleiter für die 
SH1aufsektion: Oblt. Alfons Kaßmannhuber, 
Schießsektion: Ltn. Karl Fllxeder, 
Kraftfahrsektion: Rtm. Ewald Schweitzer, 
Photosektion: Rtm. Albrecht Schröder. 

2. Erwerbung von Leistungsabzeichen: 

OSTA. Bronze I. Kl.: prov. Gend. Franz 
Gruber, Georg Helmlinger, Hubert lrk, 
Herbert Meixner. Franz Pöschl, Adolf 
Schobesber,l!"er und Franz Umdasch. 

OSTA. Bronze II. Kl.: Alois Keck. Franz 
Koll, Wlllil>ald Rad. Ludwig Redhammer 
und August Eilm!1nn1berger. 

Leistunr-sschein des Oesterr. Wasser-Ret
tun_!?sdlE'nstes (öWR.): prov Gend. Georg 
Helmlin11er, Hubert lrk. Herbert Mebcner, 
Fr1mz Gruber, Ludwig Redhammer, Jos f 
Wageneder und Adolf Schobesberger. 

GSV. Salzburg 
1, Oec;fe.-r„lrh'sche Skimeistersrhaften 

1960 in Saalfelden: 

a) Prov. Gend. Waldemar Heiaenhl.1ser 
wurde bei den Oesterrelchischen Skimcl
stnschaften 1960 in Saalfelden (20. bis 24. 
Jänner 1960) Erster und Oesterrelchischer 
MPisfer in der Nordischen Kombination -
Junioren. 

Durch zwei hervorraJ?ende Plätze im 
Lan,-,Jauf und im Sprunglauf konnte er in 
der Kombination die äußerst starke Kon
kurrenz aussrhalten. 

b) Bel der Oesterreichis<'hen Meister
schaft pladerten sich beim 30-km-Lauf die 
GP!lt. HNbst und Schaubschläger am 6. 
und 1. Platz. Insl!esamt konnten sich bei 
dieser äußerst schwierigen Disziolln drei 
Genclarmen Plätze unter den ersten Zehn 
sichern, da prov. Gend. Ginther des Lan
des11endarmerlekommandos rar Tirol den 
10. Platz belegte. 

c) Prov. Gend. Mair bele�te in der Alpi
nen Kombination den beachtlichen 18. Platz. 

2. alzbure:er r...amie11m0isferschaften In 
den Nordlseh1>n Diszh>llne-n: 

a) GPtlt Otto Resch bele�te im 16-km
Lauf den beacntllchen 2. Platz. Prov. Gend. 
Hei,l!enhauser wurde im Langlauf zweiter, 
konnte sich aber in der Kombination wie
der den bel!ehrten Titel eines Salzburger 
Landesmeisters sichern. 

b) Die 1. Staffel des GSV. Salzburg mit 
Schaubschläger, Heigenhauser, Resch si
cherte sich bei den Salzburger Landesmei
sterschaften mit fünf Minuten Vorsprung 
den 1. Platz und damit den Titel eines 
Salzburger Landesmctsters im Staffellauf. 

3. Salzburger Landessklmf'lsterschart 
1960, Alpine Bewerbe In Badgasteln: 

Bei den Salzburger Landesskimeister
schaften 1960, die in der Zeit vom 29. bis 
31. Jänner 1960 in Badgasteln abgeh:;i! ten 
wurden. konnte prov. Gend. Josef Msir 
nachstehende Erfolge erringen: 

!. und Landesmeister (Junioren) Jn der Al
pinen Kombination und 

!. und Landesmeister (Junioren) im Slalom. 

4. Lan<.'e,;11klmei11terschaften 19'1 In Hln
termoofll: 

Am 19. März 1960 wurden in Hintermoos 
im Pin1.11au im kleinsten Rahmen die Lan
desskimeisterschaften abt!ehalten. Bei aus
gezeichneten Schneeverrältnissen wurde 
ein Riesentorlauf mit einer Länt!e von 
2 km. f'incm Hölienunterschled von 350 m 
lind mit 37 Toren aus11etragen. 

31 Läufer aller Alterskh1ssen waren am 
Start. 

1. und Lan,YP."lm•l,it .... 1011n 

wurcie n.-ov. Gend. Erich Mltterböck, Zelt 
1,47,5 Min. 

2. GPtlt. Josef Kol ler . . . . . 1,◄9 9 Min. 
3. prov. Gend. Josef Mair . . . 1,50.9 Min. 

Sie"f'r ""r .\tl'?emelnen Kla"lse: 
J. nrov. Gend w. Hinterseer . 1,:'i9.2 Min. 
2. GPtlt. Georf! Hotter . . . . 2,00 3 Min. 
3. prov. Gend. Mlr'tiael Hartl . . 2.01.1 Min. 

Slf'nPr ,for i\Jtersklas,e 1: 
1. GRyl. Ernst Kaltner . 2,05.0 Min. 
2. G'Ryi. Friedrfrh Hölzl . . . .  2,11.4 Min. 
3. GRyi. Josef Bräuer . . . . 2,12,5 Min. 

ie!?Pr d„r A.Jter11klasse II: 
J. GRI. Alfons Wimmer . 2,13.2 Min. 
2. GRI. Johann Kapeller . . . 2,30.2 Min. 
3. GRyi. Alois Rathl{eb . . . . 2,34,8 Min. 

5. Sld„iltte lfpfll C.SV. In Rufeast�ln 

Für 12 Personen gut eingerichtete Selbst
versorper-Bngl-ütte am Stubner Ko�el in 
Bad11astein. 10 Minuten von der Mittelsta
tion der Stubnerko11elbahn entfernt, lde,l 
gelegen. geeignet fOr Familienaufenthalt 
und derP'lelchen. ab 1. Mai 1960 zu verge
ben. Hüttenpreis während der Sommer
haupt- und Narhsaison pro Ta� 60 S. An
fra11en an Rudolf Streitwieser, Zell am See 
Nr. 571. 

GSV. Stf>lermark 
1. Flssrh1„g„n: 

at Oesterr„lchische Staatsmeisterschaf
ten d„r A-Lhta: 

Bei den österreichischen Staatsmeister
schaften der Eisschützen am 16. und 17. 
Jänner 1960 in Salzburg konnte GRyi. Er
nest Schablaß In der allgemeinen Kbsse 
beim Weitschießen den 5. Platz belegen 
und sich damit tür die Teilnahme an den 
Europameisterschaften 1960 qualifizieren. 

GRI. Gustav Schwarzenegger erkämpfte 
sich in der Altersklasse mit der Weite von 
136,20 m den 3. Platz. 

b) Europameisterschaften Im Eisschießen 
)960: 

Bei den Europameisterschaften im Eis
schießen am 20. Februar 1960 in Puchberg 
am Schneeberg wurde GRyi. Ernest Schab
laß mit einer Weite von 158,86 m Zweiter 
im Weltschießen. 

Ehrung eines Gendarmerieoffiziers im Krankenhause 
1 Von Gend.-Bezirksinspektor ALOIS DENGG, Stellvertretender Bezirksgendarmeriekommandant in Feldbach, Steiermark 1 

Der Gendarmerieabteilungskommandant in Feldbach, 
Steiermark, Gendarmeriemajor Gerulf M a y e r, vollendete 
am 4. Februar 1960 sein 50. Lebensjahr. Die dem Jubilar 
unterstehenden Beamten der Bezirke Feldbach, Fürsten
feld und Radkersburg nahmen diesen Anlaß wahr, um 
ihrem geschätzten Abteilungskommandanten eine Ehrung 
zu bereiten, doch mußte entgegen der ursprünglichen Ab
sicht von einer öffentlichen Feier Abstand genommen 
werden, da Gendarmeriemajor Mayer seinen Geburtstag 
leider auf dem Krankenbett im Landeskrankenhaus in 
Feldbach zu verbringen genötigt war. 

So begaben sich am 3. Februar 1960 die Bezirksgen
darmeriekommandanten Kontrollinspektor August L e n 
g e r, Fürstenfeld, Kontrollinspektor Max K o t z, Radkers
burg, und Kontrollinspektor Ignaz P r  e 1 o g, Feldbach, 
mit ihren Stellvertretern Gendarmeriebezirksinspektor 
Alois D e n g  g, Feldbach, Gendarmeriebezirksinspektor 
August B e r g  h o l  d, Radkersburg, und Gendarmerie
bezirkslnspektor Karl K u n t e r, Fürstenfeld, sowie der 

Vertreter der Gewerkschaft Gendarmerierayonsinspektor 
Josef P u m, Fürstenfeld, in das Landeskrankenhaus Feld
bach, wo der rangälteste Bezirksgendarmeriekommandant 
Kontrollinspektor L e n g e  r das Geburtstagskind namens 
aller Beamten des Gendarmerieabteilungsbereiches herz
lichst beglückwünschte und die Hoffnung auf eine baldige 
Genesung zum Ausdruck brachte. Gleichzeitig überreichte 
der Sprecher dem vollkommen überraschten Patienten eine 
von den Beamten des Abteilungsbereiches gewidmete gol
dene Armbanduhr mit einer auf den Tag bezughabenden 
Gravur mit dem Korpsabzeichen sowie einen Geschenk
korb, dessen Inhalt sehr sinnvoll zusammengestellt war. 
Abschließend nahm Gendarmeriemajor Mayer noch die 
persönlichen Glilck- und Genesungswünsche der an der 
Feier teilnehmenden Beamten entgegen. 

Der Geehrte war von der Kundgebung seiner ihm an
vertrauten Beamten stark beeindruckt, was aus seinen 
Dankesworten zu entnehmen war. Durch die Anwesenheit 
der Gattin erhielt die Feier eine besondere Note. 
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Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben im 
Strafgesetzentwurf 

Von Dr. WILHELM MALANIUK, Präsident des Landesgericht<>s für Straf achen, Wien 

(Fortsetzung aus Folge 3/60 und Schluß) 

6. Weitere Körperverletzung delikte

a) R a u f h a n d e 1 § 1 0 8 E n t w u r f

,.Wer c:irh vor ätzlich an einer S<'hläiterei oner an einem 
von mehreren untern0mmenen Angriff beteiligt, wird 
srhon , PJtPn niPc:er Beteiligung mit GPfäntrnis oder Arrest 
bic: zn 1 .JRhr hec:trnft. wenn die Srhlägerei oder der An
griff npn T,-,d PinPc: ll'enschen oder eine schwere Kör
pE>rvprleb:ung verursacht. 

WPr """"'P sein Verschulden hineingezogen worden ist. 
i t straffrei." 

DPr V o r  7. 11 E! <Hec:er Fac:c:une: de<; 'T'fltbestandf's bestE>ht 
in nPr Ahc:tpllnng auf diP Be1e i l ie:u n g  a n  d e r  
S" h 1 � PP r P i n,pc:e ,1"'rl n,<'ht der h;edurrh vE>rurc:a<'hte 
'T'nrl einpc: J\ll'pnc:"hen oder dec:c:en schwere KörnPrvPrlet-
7.11'1P' mnf\ v0m Vnrc:atz umfäßt spin Die eben an11efiihrten 
TTmc:t/>>">np c:ind n11r ohiektive B<:><'linP-1tnP'Pn der Strafh;ir
kPit n::>mit wprnp Pin ::ihdr::tktes Gefährdungsdelikt als 
S"nrlf'rt::,thpc:+:cinn krimim1Hs,ert. 

TTnter Sr h l ii rr e r  e i ist ein Hitiger Streit zwic:chPn 
mphr alc; zwei 'PPrc:nnpn zu verdehf'n. wob i nirht iE>rlPr 
_ap,.,..l-.,..,npn 711 h:-h<>n hr::iw•ht B <:> i p i  1 i f! u n r! ic:t nirht 
mit Tf'ilnehmPn e:Jei"h7U<:Pf7Pn hP+Pifü1t ic:t n;:imHrh iP�E't', 
r1er anwesend ist u n d  in feindseliger Abc:icht an den Tät
lirhkPitPn AntPil nimmt. au<'h nPr Verletzte Sf>lbc:t. atwh 
,'lpr Anfrp,7pnrfp N°1Pr npr rlie Tfilfp Ä hh;:iltpnne. N 1 (' h t 
hptplHp-t i<;t nPr A'l�p,rr;ff PT'le OPl' SrhHrhtpnclP oder OPl" 

PnP'iPrirrP U n v P r  c: r h u 1 d e  t e s  Hinp,n7iphPn m:cirht 
tr:iffrpi n:i Sr h 111 n a n  d e r  8 r h 1 l-i �P r e i ni<'ht 

vnr:ci11<:P'P<:Pt7t ic:t. c:nnnprn n11r :in tiPr RPtpfHmmP' k:n,n 
:n1rh nas unverschuldete Hh1ein7iehen sich nur auf die 
Bl•tPilirrunf!: unri nirht auf die SchHigerei beziehen. 

Einen Sonrlertatbec;t.1nd der SrhHie:erei bildet: 

'lQ) WnH1>nnnhrnw•h hni pinp,• Srh1nne„ei: � Jn9 Er>t11,urf 

.. 'Wpr c:irh vnrd\t7lich hPi einer chHii:r rei einPr S,..hnß
w::if+'P. p,npc; /fpc,c:prc: nnpr PinPr ;:1nclPrPn gpfÄhrli<'hE"n 
Wr1ffp hPniPnt. wird mit Gefängnic: bis zu 1 Jahr bestraft. 

DiP V,T:iffe k:cinn Pingezogen werden, auch wenn sie nicht 
rfpn, 'l';Hpr P'Phört." 

Die A11f7l:ihltmg oer Waffen im & 109 i,;;t also nicht 
fa,r;i.tiv. sonrlern n11r rlPmnnc:+r;:it,v. wpc:entlich ist, daß es 
c-frh 11m eine gefährliche Waffe hanrlelt. 

bb) UPheranc:trPn<mno von n'Jch nicht TfHährioen oder 
,<:chonuna.<:ht>dilrftiqPn Per.c;on('11: § 110 Ent1t urf 

„WPr aus riirkc:ichfc:lnc:er Selbc;t ucht orier auc; Bosheit 
vnrc:i:jt71irh di Gec:nndheit eines von ihm Abhängigen 
oder eines seiner Fürsorf!:e oc'ler Obhut UntE>rstehenden 
noch nicht 16iährige'l oder Schonungc::bedürftigen durch 
Ueberanstrengung schwer gefährdet, wird mit Gefängnis 
bis zu einem .fahr bestraft. Hat die Ueberanstrengung 
eine bleibende Beeinträchtigung der Gesundheit des Ueber
an trengten zur Folge, so ist die Strafe Gefängnis bis zu 
5 Jahren, und hat sie seinen Tod zur Folge, Gefängnis 
von 5 bis zu 10 Jahren." 

Geschützt werden zwei Grupp n von Personen: Scho
nungsbedürftige einerseits und noch nicht 16jährige ander
seits. Beide, wenn sie vom Täter abhängig sind oder 
seiner Fürsorge oder Obhut unterstenen. 

Der Täter muß sich der schweren Gefährdung der Ge
sundheit als mögliche Folge der Ueberanstrengung be
wußt sein und die Gefahr in Kauf nehmen. Erforderlich 
ist weiter der Beweggrund der r U c k s i c h  t s 1 o s e n 
Selbstsucht oder der Bosheit. 

Die im letzten Satz des § 110 angeführten Umstände sind 
objektive Bedingungen erhöhter Strafbarkeit. 

l!:C) ImstichlassP'li eines Verletzten: § 111 Entwurj 

„Wer vorsätzlich einen anderen, der von ihm oder 
durch ein von ihm als Halter benutztes Fahrzeug, Reit
tier oder Zugtier verletzt worden ist, im Stiche läßt, 
wird mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und, wenn der Ver
letzte durch die Unterlassung der Hilfeleistung ums Leben 
gekommen ist. mit Gefängnis bis zu 3 Jahren bestraft. 

Dem Halter stehen Personen gleich, deren Weisungen 
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der Lenker zu bef'.>lgen hat oder die den Lenker zu 
unterstützen haben." 

Der Entwurf hat hier einen Tatbestand, der dem des 
§ 337 Ut. c StG sehr ähnlich ist, weil er auf die G e  f ä h r 
d u n g e i n e s  V e r l e t z t e n  abstellt - wobei die Ver
letzung durch ein Fahrzeug des Täters verursacht wurde -,
die dadurch herbeigeführt wird, daß ihn der T ä t e r i m
S t i c h e  l ä ß t.

Den Grund für die Bestrafung sieht der Entwurf darin, 
daß der Täter eine H i  J f e l e i s  t u n  g s p f 1 i c h  t ver
letzt, die ihm daraus erwachsen ist, daß er dem Opfer 
durch sein Fahrzeug, Reittier oder Zugtier Verletzungen 
zugefügt hat. Der Beweggrund für den Gesetzgeber, die 
Unterlassung dieser Hilfeleistungspflicht zu kriminalisie
ren, war offenbar darin gelegen, daß eben durch diese 
Unterlassung die Heilung der Verletzung erschwert oder 
sogar verhindert werden kann. 

Da die Unterlassung einer Hilfeleistungspflicht an sich 
nicht strafbar ist, ja sogar einem vorsätzlichen Täter nicht 
zugemutet werden kann, den von ihm beabsichtigten Scha
den wiedergutzumachen oder zu mildern, war es not
wendig, einen Sondertatbestand für einen f a h r  1 ä s s i 
g e n T ä t e r zu schaffen, dem es zumutbar ist, einen von 
ihm unbeabsichtigt zugefügten Schaden in seinen Folgen 
zu mildern. 

7. Kritische Steilungnahme

Die K ö r p e r  v e r l e t z  u n g, dies gilt für die vor
sätzliche als auch für die fahrlässige, ist im vorliegenden 
Entwurf den Erfordernissen der modernen Lehre ent
sprechend gefaßt. Es war notwendig. die Schuldform des 
dolus indirectus auch bei diesem Delikt auszuschalten. 
Es war zweckmäßig, teilweise in Anlehnung an das öster
reichische Recht, die Höhe der Strafe entsprechend dem 
erhöhten Unrechtsgehalt nach der Schwere des Erfolges, 
selbst wenn dieser nicht vom Vorsatz erfaßt worden ist, 
abzustufen. 

Die E i  n w i 11 i g u n g d e s V e r 1 e t z t e n als Recht
fertigungsgrund festzulegen entspricht e(nem Rechtsgrund
satz, der auch im § 226 a dStGB durch das Gesetz vom 
26. Mai 1933 Eingang gefunden hat. Mit dem Hinwei. auf
die guten Sitten wurde ein allgemein-rechtlicher Wert
maß, tab eingeführt, der bereits im bürgerlichen Recht
(§ 879 ABGB) entwickelt worden ist. Der OGH hat in einer
Entscheidung vom 27. Jänner 1954, JBL 1954: 436, erklärt.
gegen die guten Sitten verstößt, was dem Rechtsgefühl
der Rechtsgemeinschaft, das ist aller billig und gerecht
Denkenden, widerspricht. hn einzelnen gilt dies für Sport
kämpfe in anerkannten Sportarten, tätliche Auseinander
setzungen im Rahmen des in manchen Gegenden und
Kreisen Ueblichen, ich denke da an sogenannte Kirchtag
raufereien, allenfalls können auch körperliche Züchtigun
gen zu erzieherischen Zwecken hieher gezählt werden.
wenn die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ge
geben ist.

Die G e f ä h r d u n g der körperlichen Sicherheit ist im 
vorliegenden Entwurf ziemlich weitgehend kriminalisiert: 
dies in Anlehnung an das geltende Recht. Im Vergleich 
dazu hat das Schweizer Strafgesetz im Artikel 129 nur 
die Gefährdung des Lebens und auch dies nur unter 
erschwerenden Voraussetzungen zu einem strafbaren Tat
bestand gestaltet, wenn nämlich der Täter einen Menschen 
w i s s e n t l i c h u n d g e w i s s e n l o s in unmittelbare 
Lebensgefahr bringt. 

Einen beachtenswerten Fortschritt bildet die Gestaltung 
des R a u f h a n d e 1 s t a t b e s t a n d e s, der sich sowohl 
der Form als auch seines Inhaltes nach an § 227 dStGB 
anlehnt. 

e u e T a t b e s t ä n d sind § lOfl Entwurf, der die 
M i  ß h a n d 1 u n g u n d  V e r  n a c h  1 ä s i g u n g noch nicht 
16jähriger oder wehrloser Personen, und § 110 Entwurf, 
der die U e b e r a n s t r e n g u n g von noch njcht 16jäh
rigen oder schonungsbedürftigen Personen kriminalisiert. 
§ 105 Entwurf findet seine Entsprechung im § 223 b dStGB

(eingefügt durch das Gesetz vom 26. Mai 1933) und sei
nen Vorläufer im § 265 Entwurf 1927 sowie im Artikel 134 
des Schweizer Strafgesetzbuches, wobei die Anlehnung an 
die erstgenannten Gesetzgebungswerke stärker ist. Der 
Unterschied besteht eigentlich nur darin, daß sowohl der 
Entwurf 1927 als auch das deutsche Strafgesetz eine b ö s  -
w i 11 i g e Vernachlässigung fordern, während sich der vor
liegende Entwurf mit einer vorsätzlichen schlechthin be
gnügt. 

Die Gestaltung des § 110 Entwurf über die „Ueberan
strengung" von noch nicht 16jährigen oder schonungsbe
dürftigen Personen wurde in Anlehnung an Artik�l 135 
des Schweizer Strafgesetzes gefunden. Die Fassung unse
res Entwurfes bleibt im Umfang insofern hinter dem 
Schweizer Strafgesetz zurück, weil die S e 1 b s t s u c h t
schlechthin als Motiv für diese strafbare Handlung nicht 
genügt, sondern r ü c k s i c h  t s 1 o s e S e 1 b s t s u c h t ge
fordert wird. Die Fassung ist weiter als das zitierte 
Schweizer Strafgesetz, weil nicht nur die Untergebenen, 
sondern die Schonungsbedürftigen schlechthin geschützt 
werden. 

Ebenfalls beispielgebend war das Schweizer Strafgesetz 
für den Tatbestand des § 111, nämlich für das I m  -
s t i c h  1 a s s e n e i n e s  V e r  1 e t z t e n; beispielgebend 
insofern, als auch das Schweizer Strafgesetz als Täter 
eine Person kennt, die ein Fahrzeug, Reittier oder 
Zugtier benützt (Artikel 128 Schweizer Strafgesetz). Wie 
im Schweizer Strafgesetz ist zum Tatbestand des § 111 
Entwurf n i c h t  erforderlich, daß sich der Verletzte in 
einer hilflosen Lage befindet. Es braucht daher auch der 
Vorsatz, nur das Bewußtsein umschlieuen, einen anderen 
verletzt zu haben - es mag dies sogar schuldlos gesche
hen sein -· u n d ihm die mögliche Hilfe nicht zu ge
währen. Die Annahme, daß iuch von Dritten dem Ver
letzten Hilfe geleistet werden kön11te, befreit den Täter 
nicht. Befreit wird er nur von der Verpflichtung der 
Hilfeleistung, wenn der Verletzte erklärt, er brauche oder 
wolle die Hilfe nicht, oder wenn bereits eine andere 
Person sachgemäß Hilfe leistet und der Täter überdies 
Gewißheit hat, er könne nicht einmal beim Transport 
helfen. In diesem Fall kann man nicht von einem Im
stichlassen sprechen. Ganz abwegig wäre es, den Tat
bestand des § 111 Entwurf, der auf das Imstichlassen 
eines Verletzten abgestellt ist, mit dem Delikt der Ver
kehrsflucht des § 142 dStGB in Zusammenhang zu brin
gen, weil das geschützte Rechtsgut bei dem letztange
führten Delikt ein anderes ist, nämlich nicht das Inter
esse an der Bergung des Verletzten, sondern das öffent
liche oder private Interesse an der alsbaldigen Fest
stellung über Unfallsablauf und Unfallsbeteiligung. Es soll 
durch § 142 dStGB die Erschwerung der Sachaufklärung 
dui:ch Flucht bestraft werden. 

Wie w e i t g e h e n d der vorliegende Entwurf die Ver
fügung des Verletzten über s e i n e n  Kör p e r  diesem 
selbst überläßt, abgesehen von der Regelung des § 104 Ent
wurf über die Einwilligung des Verletzten, geht daraus 
hervor, daß in folgenden Fällen die Tat nur a u f V e r -
1 a n  g e n  des Verletzten oder Gefährdeten verfolgt wird: 

a) im Falle des § 99 Entwurf: vorsätzliche Körperver
letzung schlechthin,

b) § 106 Entwurf: fahrlässige Körperverletzung,
c) § 107 Entwurf: Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Neben dem Verlangen des Verletzten ist auch auf
Verlangen des V o r g e s e t z t e n in den obenangeführ
ten Fällen zu verblgen, wenn die Tat gegen einen Amts
träger oder Soldaten während der Ausübung ihres Dien
stes oder in Beziehung auf den Dienst begangen worden ist. 

Von A m t s  w e g e n  ist auch bezüglich der obenange
führten Delikte vorzugehen: 

a) wenn die Tat in oder bei Ausübung eines Amtes,
b) in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes begangen

worden ist,
c) wenn sich solche f a h r 1 ä s s i g e Körperverletzun

gen E 1 t e r n bei Ausübung ihres Züchtigungsrechtes
zuschulden kommen ließen.

So die Regelung des Entwurfes. Sie scheint mir zu
weitgehend, weil an der Integrität von Menschen, wenn 
sich die Delikte auch nur auf die körperliche Integrität 
und nicht auf das Leben beziehen, der Süat ein so großes 
Interesse besitzt, daß die Verfolgung bei einer vorsätz
lichen Körperverletzung von vornherein wegen des gro
ßen Schuldgehaltes und bei fahrlässigen Körperverletzun
gen nicht ohne Begrenzung hinsichtlich des E r f o 1 g e s 

der Allgemeinheit entzogen werden soll. Das Verfügungs
recht der Staatsgewalt, also im besonderen das Verfol
gungsrecht des Staatsanwaltes, kann zv„ar gegenüber dem 
gegenwärtigen Zustand eingeschränkt werden, sollte jedoch 
nicht weiter eingeengt werden, als es durch die Be
schränkung auf leichte Fälle geschehen würde. 

IV. Schluß

1. Allgemeines 

icht umsonst hat der vorliegende Entwurf die Delikte 
gegen das Leben und den Körper des Menschen an die 
Spitze des besonderen Teiles gestellt, weil es die erste 
und vielleicht hauptsächlichste Aufgabe des Strafrechtes 
ist, dem besonderen Unrechts- und auch Schuldgehalt die
ser die physische Existenz der Menschen berührenden 
Delikte gerecht zu werden und damit die Staatsbürger 
vor gefährlichen Verbrechern zu schützen. Nichtsdesto
weniger konnten wir beobachten, daß auch über das Aus
maß dieses Schutzes in verschiedenster Hinsicht gegen
sätzliche Meinungen auftauchen können und daß selbst 
auf diesem Gebiet strittige Ansichten nicht immer be
reinigt werden konnten, Ein Musterbeispiel hiefür stel
len die Bestimmungen über die Abtreibung der Leibes
frucht dar, besonders in der Richtung, unter welchen 
Voraussetzungen sie straflos ist. 

Daraus folgt, daß gerade dieser Abschnitt des Straf
gesetzes, soll dieser Vortrag wenigstens einigermaßen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, einer Ergänzung 
bedarf, welche die kriminalpolitischen Probleme, die welt
anschauliche Orientierung und schließlieh auch die Stel
lung des Richters gerade in solchen Prozessen heraus
�tellt. 

2. Zur Kriminalpolitik

Den sogenannten Blutdelikten kommt unter den all
gemein strafbaren Handlungen auch zahlenmäßig eine 
bedeutsame Stellung zu. Hier wird nur auf den Anfall 
des Landesgerichtes für Strafsachen Wien in den Jahren 
1956, 1957 und 1958 Bezug genommen - herausgegriffen 
wurden nur die Monate Jänner bis September - und 
erfaßt wurde demnach der territoriale Bereich von Wien, 
Burgenland und eines kleinen Teiles von Niederösterreich 

Bemerkenswert ist die K o n s t a n z, da der Anfall 
an Blutdelikten sich im wesentlichen in den verglichenen 
Zeiträumen der Jahre 1956 bis 1958 nicht geändert hat: 
1169, 1100 und 1035. Die hier .usammengefaßten Delikte 
betreffen Tötungsdelikte, die vorsätzliche schwere Korper
verletzung (§§ 152, 153 und 155a, §§ 144, 146, die fahr
lässige Körperverletzung § 335 StG, § 523 StG in Verbin
dung mit den vorangeführten Delikten bzw. § 523 in Ver
bindung mit § 411 StG). 

Im einzelnen sei erwähnt, daß aufgegliedert �ich fol
gendes erweist: 

Die T ö t u n g s d e l i k t e  waren im Jahrot? i956 mit 
67 Stück am höchsten. Sie fielen auf 42 im Jahre 1957 
und stiegen geringfügig im Jahre 1958 auf 45. 

Bei den v o r s ä t z 1 i c h e n s c h w e r e n K ö r p e r  -
v e r  1 e t  z u  n g e n  war eine gegensälzliche Tendenz zu 
beobachten. Im Jahre 1956 waren noch 287 Anfälle, sie 
stiegen im Jahre 1957 auf 316 und im Jahre 1958 sogar 
auf 327, demnach um mehr als 10 Prozent. Der Anfall 
der Delikte nach §§ 144 und 146 StG, also der F r u c h t 
a b  t r e i b u n g, weist ein noch viel differenleres Bild auf, 
wenn man für das Jahr 1956 199 I<'älle zählt, während 
im gleichen Zeitraum des Jahres 1957 nur 117 und im 
Jahre 1958 nur 60 zu verzeichnen waren, also ein Rück-. 
gang von 1956 bis zum Jahre 1958 um mehr als 60 Pro-. 
zent. Die Schlußfolgerung daraus zu ziehen, daß deshalb 
diese Delikte im Jahre 1958 in einem diesem Prozentsatz 
entsprechendem Maße zurückgegangen seien, wäre des
halb ungerechtfertigt, weil nicht verkannt werden darf, 
daß die D u n k e 1 z i f f e r, als.> die Zahl der unauf
geklärten bzw. nicht angezeigten Delikte, von der In
tensität des Einschreitens der Sicherheitsorgane abhängt. 
Diese Intensität war im Jahre 1956 infolge der Auf
deckung derartiger Delikte im Sanatorium Auersperg 
ziemlich groß. Wie weit die in diesem Zusammenhang 
erflossenen Urteile abschreckend gewirkt haben, ist wohl 
kaum feststellbar. Erfreulich ist jedenfalls der Rückgang 
der diesbezüglichen Kriminalität im Jahre 1958. Gleich
förmig ist die zahlenmäßige Bewegung der fahrlässigen 
Körperverletzung nach § 335 StG. 610 im Jahre 1956, 622 
im Jahre 1957 und 599 im Jahre 1958. 
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Fahnen für den l. Mai 

in bester Qualität 

1'0ffl 

Fahnen-Gärtner 
MITTERSILL Salzburg 

Achten Sie beim Fahneneinkauf auf die 
INDANTlfREN-AUSZEICHNUNG ! 

Fahnen-Dampfdruckerei, -Färberei, -Näherei, -Stickerei 

Die Delikte nach § 523 StG, die im Jahre 1956 2 bzw. 4, 
im Jahre 1957 3 bzw. 0 und im Jahre 1958 3 bzw. 1 be
trugen, kommen zahlenmäßig überhaupt nicht in Betracht. 

Aehnliches hinsichtlich der Konstanz der Kriminalität 
gilt auch für die Mordstatistik, soweit sie für ganz Oester
reich erstellt wird. 1953: 60, 1954: 68, 1955: 66, 1956: 88, 
1957: nur mehr 59 Morde, die zur Anzeige kamen. Dem
entsprechend hatten wir an angezeigten Mordversuchen im 
Jahre 1953: 113, 1954: 93, 1955: 73, 1956: 84, 1957: 93. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß die Morde 
nur im Jahre 1956 über das diesbezügliche Ausmaß hinaus 
angestiegen sind, die Mordversuche eigentlich nur im 
Jahre 1953 eine übernormal hohe Anzahl erkennen ließen. 

Aufschlußreich ist es, daß die M o n a t s k u r v e der 
Morde zwei Höhepunkte aufweist: D e z e m b e r und 
J u ni, und zwar derart, daß gegen Jahresende schwerer 
Diebstahl und Raub, also das mit den Mitteln der Gewalt 
durchgeführte Eigentwnsdelikt, als V e r b i n  d u n g s -
delikt mit dem Mord kulminieren. Der Sommeranstieg 
entspricht einer allgemeinen Zunahme der Morde, der 
gefährlichen und schweren Körperverletzungen, ja sogar 
der Selbstmorde. 

Als triebhafte Grundschicht der Tat kann oft eine de
pressive Anlage angeführt werden. Hier verweise ich auf 
den Mordprozeß H a l s m a n n, der nach dem ersten Welt
krieg beim Landesgericht Innsbruck abgeführt wurde. Als 
Mordsituationen kennen wir - ich folge hier den Aus
führungen H e n t i g s - den Gewinnmord, den Deckungs
mord, den Konfliktsmord und schließlich den Sexual
mord. Man mordet, so sagt Hentig1 zur Abwendung einer 
im Feind verkörperten Gefahr, zur Durchsetzung sexualer 
Machtansprüche oder wn dem Gegner die Beute abzu
nehmen oder ihn selbst als Beute zu erhaschen. Die Gier 
nach Eigentum führt, wie wir immer wieder sehen, zum 
Raubmord, die motorische Unrast, ein Trieb der Neuzeit, 
zur Begehung von Körperverletzungen und auch zu fahr
lässigen Tötungen, und ferner die sexuelle Abnormität 
(Fall Haarmann in Deutschland nach dem ersten Welt
krieg) mitunter zu Sexualmorden. Bei Haarmann hatten 
wir eine nicht seltene Kombination von homosexueller An
lage und Sadismus vorgefunden. 

Ich glaube, durch diesen kurzen Hinweis die kriminal
politische Notwendigkeit der Bekämpfung der Blutdelikte 
hinreichend herausgestellt zu haben. Die Bekämpfung sol
cher Delikte an sich ist, wie auch die Heranziehung ande
rer Gesetzgebungswerke, wie des deutschen und Schwei
zer Strafgesetzes, zeigte, keineswegs fraglich. Proble
matisch ist nur das A u s m a ß  der Bekämpfung, das 
heißt, wie weit die strafrechtlichen Tatbestände umschrie
ben werden sollen lm Vergleich zu anderen Tatbeständen 
des eigenen Gesetzes, also in welcher Weise die A b 
g r e n z u n g erfolgt und in welcher Art durch die H ö h e 
d e s  S t r a f s a t z e s  der Unrechtsgehalt dieser T.it be
stimmt wird. Hiefür sind auch, aber nicht in erster Linie, 
nur kriminalpolitische Erwägungen maßgebend, sondern 
ebenso und nicht an letzter Stelle weltanschauliche Er
wägungen von Bedeutung. 

3. Strafrecht und Weltanschauung
Daß bei der Schaffung eines Strafgesetzes die wel t

anschaullche Einstellung ebenfalls von Wesenheit ist, 
habe ich in meinem Aufsatz „Wandel der Strafgerichts
barkeit", der in den Heften 12 bis 14 des 80. Jahrganges 
der Juristischen Blätter im Jahre 1958 erschienen ist, zu 

1' 

erweisen versucht. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt 
uns, daß es noch jeder herrschenden Bevölkerun.gs
schlchte gelungen ist, ihren Anschauungen von gut und 
böse, von nützUch und schädlich als Recht bzw. Unrecht 
Geltung zu verschaffen. Auf dem Gebiet des Strafrechtes 
läßt dies die Art und Auswahl der geschützten Rechts
güter erkennen. Agrarstaaten wiesen seit eh und je eine 
andere Gesetzgebung auI als Industriestaaten. Für die 
mittelalterlichen Feudalmonarchien Europas wqren andere 
Normen notwendig - auch auf dem Gebiet des Straf
rechtes - als für die parlamentarischen Weltsta:nen des 
20. Jahrhunderts. Ich kann es mir in diesem Zusammen
hang versagen, auf die grundsätzlich verschiedenen An
schauungen des Ostens und Westens hinsichllich der Wer
tung des Menschen und der Betonung seiner Würde ein
zugehen, und es ist nicht notwendig, den Einfluß des
Sozialen auf das Recht, wie wir bereits im 19. und rioch
mehr im 20. Jahrhundert feststellen können, besonders
herauszustellen. Seit L 1 s z t gilt der R e c h t s b r e c h e r
als ein G 1 i e d d e r G e s e 1 1 s c h a f t, das - durch
freien Willen, aber mitbedingt durch Veranlagung, Er
ziehung und Milieu - gefehlt hat und durch sinnvolle
sowie zweckgerichtete Strafsanktionen, die zugleich neue
Taten verhindern können und sollen, dieser Gesellschaft
wieder einzugliedern ist.

Der Geist dieser sozialen Strafrechtslehre - N o w a -
k o w s k i spricht hier von einer soziologischen Straf
rechtsauffassung - beherrscht sowohl die strafrecht
lichen Reformbestrebungen der österreichischen ebenso 
wie der deutschen Strafrechtskommission. Verschiedenheit 
herrscht nur darüber, ob die Strafrechtsreform unter dem 
Aspekt der Vergeltung im Dienste einer letztlich meta
physisch verstandenen G e  r e c h t i g k e i t stehe oder ob 
mit dem Strafrecht nicht der Gerechtigkeit als Idee, son
dern nur den Erfordernissen der Kriminalpolitik gedient 
werden soll. N o w a k o w s k i bekennt sich für den 
österreichischen Entwurf zur letztangeführten Auffassung. 
Sie wird allerdings nicht von allen Mitgliedern dieser 
Kommission geteilt. Die deutsche Strafrechtskommission 
verkennt nicht, daß auch das Strafrecht seine Wurzeln 
im m e t a  p h y s i s c h e n  B e r e i c h  hat und daß es 
mehr wie ein anderes Rechtsgebiet aufs engste mit den 
ewigen Werten verbunden ist und, wie Minister Doktor 
Amelunxen aus Düsseldorf in der Kriminalistik 1958, 
Heft 7, ausführt, zutiefst nicht nur im juristischen und 
sozialen, sondern auch im philosophischen und meta
physischen Bereich gründet. 

Entscheidend für die Normierung von_!'Tatbeständen sind
demnach W e r t v o r s t e 11 u n g e n, Ole entweder nach 
absolut fundierten Anschauungen über die Gerechtigkeit 
allein oder allein nach dem Zwecke orientiert sind, der 
darin besteht, Verbrechen durch angemessene Maenahmcn 
gegen den, der ein Verbrechen begangen hat, zu verhüten, 
oder es werden beide Gesichtspunkte - wie es in der 
Regel der Fall ist - in einer glücklichen Synthese ver
bunden. In vielen Fällen wird man mit dieser zuletzt 
vorgetragenen Anschauung das Auslangen finden. 

U n b e s t r i  t t e n scheinen mir daher die N e u e r  u n -
g e n zu sein, soweit sie die Einfügung der Abtreibung 
durch eine Schwangere in das Kapitel der Tötungs
delikte, die Schaffung eines neuen Tatbestandes hin
sichtlich des Erbietens zur Abtreibung und Ankündigung 
von Abtreibungsmitteln. Das gleiche gilt für die Krimi
nalisierung der Aussetzung, der Ueberanstrengung von 
nicht 16jährigen oder schonungsbedürftigen Personen, der 
Mißhandlung und Vernachlässigung noch nicht 16jähriger 
oder wehrloser Personen, ebenso wie für das Imstich
lassen eines Verletzten. 

Zu den weltanschaulich u m s t r i t t e n e n  Kapiteln ge
hören Tatbestände, wie die Tötung auf Verlangen, die 
Tötung aus Mitleid und der leichtfertige Eingriff an einer 
Schwangeren, ebenso unter Umständen auch die Frage, 
inwieweit bei Körperverletzungen das Verfügungsrecht 
über den Körper dem Verletzten selbst überlassen werden 
soll mit Ausnahme der wohl allgemein anerkannten Zu
lässigkeit der Einwilligung innerhalb der Schranken der 
guten Sitten. Hier war es nur meine Aufgabe, nochmals 
auf diese Problematik zu verweisen. In welcher Weise 
dazu Stellung genommen werden kann, auch im Gegen
satz zur Regelung des Entwurfes, habe ich bereits oben 
dargetan. Daß der Wertung der Rechtsgüter, wie sie durch 
die Festlegung des Strafrahmens zum Ausdruck kommt, 
ebenfalls eine besondere Bedeutung beizumessen ist, soll 
nur noch erwähnt werden. 

Auszeichnung eines verdienten leitenden 
Gendarmeriebeamten in Kärnten 

Von Gend.-Oberst ADOLF ZELISKA, Landesgendarmeriekommandant für Kärnten 1 

Landeshauptmann Ferdinand W e d e n i g dekorierte am 
24. Dezember 1959 im Beisein des Sicherheitsdirektors
Hofrat Dr. 0 d 1 a s e k  und des Landesgendarmeriekom
mandanten Oberst Z e 1 i s k a mit herzlichen Worten der
Wür?igung_ den Kommandanten der Gendarmerieerhebungs
abte1lung m Klagenfurt, Gendarmerierittmeister 1. Klasse 
Egon P a  Y e r, mit dem ihm vom Bundespräsidenten ver
liehenen Silbernen Verdienstzeichen der Republik Oester
reich. 

Payer wurde nach dem Besuche des Realgymnasiums 
in Kla'genfurt im Jahre 1941 zur Wehrmacht einberufen 

Der Lande hauptmann von Kärnten Franz Wedenig dekoriert Gend.
ruttmeister Egon Payer in Gegenwart von Sicherheitsdirektor Hofrat 
Dr. OdJa ek und Landesgendarmeriekommandanten Gend.-Oberst 

Adolf Zeliska 

und geriet im Jahre 1945 als Artillerieleutnant in russische 
Kriegsgefangenschaft. Nach Entlassung aus derselben 
rückte er am 1. März 1948 zum Landesgendarmeriekom
mando für Kärnten ein, wurde nach theoretischer und 

Gendarmerie-Jubiläum in Horn 
Von Gend.-Kontrollinspektor FRANZ GATTERWE, 

Bezirksgendarmeriekommandant in Horn, Niederösterreich 
Am 2. Februar versammelte sich ein großer Teil der 

Gendarmeriebeamten des Bezirkes Horn im Gasthof Julius 
Bitter, um das 25jährige Dienstjubiläum von sieben Kame
raden aus dem Bezirke Horn zu feiern. 

Selten haben die Gendarmen die Gelegenheit, ein frohes 
Fest gemeinsam zu feiern, da sie ja zumeist dann im 
Dienste stehen, wenn andere Staatsbürger feiern. Dies
mal ließen sich aber die dienstfreien Beamten es sich 
nicht nehmen, einen weiten Weg nach Horn zu nehmen 
um mit ihren verdienstvollen Vorgesetzten und Kamera� 
den das Fest des silbernen Dienstjubiläums gemeinsam zu 
feiern. In den vom Stellvertreter des Bezirksgendarmerie
kommandanten Gendarmerierevierinspektor S t e i n e  r ar
rangierten Kameradschaftsabend waren Kameraden aus 
dem ganzen Bezirke bereits versammelt, als die Jubilare 
zur Ehrentafel geleitet wurden. 

Es waren dies folgende Gendarmeriebeamte: Gendar
meriebezirksinspektor Robert M a n  g, Postenkommandant 
in Horn; Gendarmerierevierinsepktor Johann S c h r e i n e r, 
Postenkommandant in Langau; Gendarmerierevierinspek
tor Franz H a  r m a n  n, Postenkommandant in Röschitz; 
Gendarmerierevierinspektor Franz R e i t  t e r, Postenkom
mandantstellvertreter in Horn; Gendarmerierevierinspek
tor Karl Si 1 b e r b a u e  r, Postenkommandant in Eggen
burg; Gendarmerierevierinspektor Franz D o n  n i n  g e r, 
Postenkommandant in Brunn an der Wild, und Gendar
merierayonsinspektor Eduard R u  b a y, Kraftfahrer am 
Gendarmerieposten in Horn. 

Nach einer feierlichen Begrüßungsansprache würdigte 
der Bezirksgendarmeriekommandant Kontrollinspektor 

praktischer Einführung in die Obliegenheiten des Gen
darmeriedienstes als Maturant in weiterer Folge zum lei
tenden Gendarmeriebeamten herangebildet, legte die 
Dienstprüfung für leitende Gendarmeriebeamte mit sehr 
gutem Erfolg ab und wurde mit 1. Jänner 1952 zum Gen
darmerieoberleutnant befördert. 

Als leitender Gendarmeriebeamter kam er vorerst zur 
B-Gendarmerie und war dort als militärischer Ausbildner
und Lehrer und später als Kommandant der Fahreinheit 
der Gendarmerieschule Kärnten tätig, in welchen Ver
wendungen er sich bestens bewährte. Nach Aufstellung 
des Bundesheeres wieder in den Gendarmeriedienst zu
rückgekehrt, wurde er beim Gendarmerieabteilungskom
mando Klagenfurt als zweiter leitender Gendarmerie
beamter eingeteilt. 

Seine besondere Vorliebe galt von jeher dem krimi
nellen Erhebungsdienst und da er ob seines klaren Den
kens, seiner schnellen Handlungsweise und Entschlußfähig
k�it für diesen Dienst besonders geeignet schien, wurde er 
wiederholt vertretungsweise mit der Führung der Erhe
bungsabteilung betraut. Auch in dieser Verwendung hat 
sich Gendarmerierittmeister Payer sehr gut bewährt, so 
daß er mit Beginn des Jahres 1959 zum Kommandanten 
der Gendarmerieerhebungsabteilung ernannt wurde. Als 
solcher entwickelte er eine äußerst intensive organisato
rische und ausbildnerische Tätigkeit mit zahlreichen schö
nen Erfolgen. Die Neugestaltung des Fahndungswesens im 
Landesgendarmeriekommando bereich Kärnten ist vorzugs
weise sein Verdienst. Dank seiner konzilianten Art hat 
er es auch sehr gut verstanden, den für die Erhebungs
abteilung äußerst wichtigen Kontakt mit den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften sowie den sonstigen Behörden 
und Aemtern besonders zu festigen und zu vertiefen. 
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Franz G a t t e r  w e die großen Verdienste der Jubilare, 
die sie sich in einer der schwersten Zeit der österreichi
schen Geschichte für die Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung erworben haben. Besonders aber würdigte der 
Redner die stramme und österreichische Haltung in der 
Zeit der Besetzung Oesterreichs. Sehr oft haben sie in 
schwerster Gefahr alles eingesetzt, um den schwergeprüf
ten Staatsbürgern Helfer und Beschützer zu sein, selbst 
auch dann, wenn sie auch ohne Waffen gegen einen 
schwerbewaffneten Verbrecher einschreiten mußten, um 
das Leben und auch Hab und Gut unserer Staatsbürger 
zu retten und zu sichern. Die Haltung dieser Jubilare 
hat ohne Zweifel dazu beigetragen, daß heute Oester
reich, unser geliebtes Vaterland, frei und unabhängig ist 
und unsere eigene Regierung das Schicksal des Vater
landes lenken kann. 

Hierauf beglückwünschte der Bezirksgendarmeriekom
mandantstellvertreter die Jubilare namens der Kameraden 
des Bezirkes, aber auch namens der Personalvertretung 
der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes, Sektion Gen
darmerie, und hob ihren besonderen kameradschaftlichen 

Die Jubilare mit Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Kontroll◄ 

Inspektor Franz Gatterwe 

Einsatz hervor. Sie galten immer als mustergültige Kame
raden, weshalb die Kameraden beschlossen haben, den 
Jubilaren aus Anlaß ihrer 25jährigen Dienstzeit einen 
schön ausgefertigten goldenen Siegelring oder eine mo
derne schöne Armbanduhr zum Zeichen der kamerad
schaftlichen Verbundenheit zu überreichen. Diese Ehrung 
haben sich die Jubilare nicht nur verdient, sondern diese 
Ehrengeschenke sollen ein stetes Zeichen der Erinnerung 
an die Kameradschaft des Bezirkes Horn sein. 

Sichtlich gerührt über diese kameradschaftliche Ehrung 
dankte der Postenkommandant von Horn, Bezirksinspektor 
Robert Mang, namens aller Jubilare den Vorgesetzten und 
Kameraden für diese würdige Feier zu ihrem Jubiläum 
und für die Ehrengeschenke und versicherte, stets ein
gedenk der beschworenen Pflicht immer und überall die 
ganze Persönlichkeit einzusetzen für das Vaterland Oester
reich. Daher werden aber die Jubilare niemals vergessen 
die Kameradschaft der Gendarmerie im Bezirke Horn. 
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Immer aber hat der Gendarm ... 
Von Gend.-Bezirkslnspektor JOSEF PFALZER, 

Gendarmerieabteilungskommando Wiener Neustadt 

Es war am 7. Februar 1959, kurz nach 2 Uhr. Rayons
inspektor Franz U r s  i c des Gendarmeriepostens Kirch
berg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen), war eben von 
einer Nachtpatrouille nach Hause gekommen und wollte 

Von links nach rechts: Bezirksgendarmeriekommandant Gend.-Be
zirksinspektor Josef Heissenberger, Bezirkshauptmann Hofrat Dok
tor Leopold Ulrich, Gend.-Rayonsinspektor Franz Ursic, Abteilungs
kommandant Rittmeister Walter Sandhofer und Postenkommandant 

Gend.-Revierinspektor Konrad Jeitler 

sich zur Ruhe begeben. Plötzlich bemerkte er durch ein 
Fenster seiner Wohnung grellen Feuerschein. Sich sofort 
wieder anziehen und querfeldein zu dem zirka 500 m ent
fernten Brandplatz zu eilen, war für Rayonsinspektor 
Ursic eine Selbstverständlichkeit. Er traf als erster am 
Brandplatz ein und erfuhr vom Bewohner des Hauses, 
dem 60jährigen Sägewerksbesitzer Fritz Mitteregger, daß 
sich dessen Gattin Antonia noch im brennenden Hause 
befand. 

Das durch den Brand aus dem Schlaf aufgeschreckte 
Ehepaar hatte, nur notdürftig bekleidet, versucht, sich 
über die Veranda ins Freie zu retten, da ein anderer Weg 
aus dem brennenden Haus nicht mehl möglich war. Der 
Mann konnte sich durch einen Sprung aus der Veranda 
(eine Tür ins Freie hatte diese nicht) retten, die an einem 
Herzfehler leidende 57jährige Frau erlitt jedoch infolge 
der Aufregung einen Schwächeanfall und stürzte in der 
Veranda zusammen. 

Rayonsinspektor Ursic erreichte mit einem Sprung die 
Brüstung der Veranda, konnte die Frau erreichen, zog 
sie zu sich heran, ließ sich mit ihr aus zirka zwei Meter 
Höhe zur Erde fallen und brachte sie in Sicherheit. K,mm 
war dies geschehen, stürzte die Veranda in sich zusam
men. 

Die eintreffende Feuerwehr konnte nichts mehr retten; 
Sägewerk und Wohnhaus brannten bis auf die Grund
mauern nieder. Ein Menschenleben war jedoch gerettet 
worden. 

Dem Rayonsinspektor Franz Ursic wurde für diese wak
kere Tat die Rettungsmedaille des Landes Niederösterreich 
verliehen, die ihm am 1. Dezember 1959 im Rahmen einer 
kleinen Feier, bei der die unmittelbaren Vorgesetzten des 
Ausgezeichneten, Abteilungskommandant Rittmeister Wal
ter S a n d h o f e  r, der Bezirkskommandant Bezirksinspek
tor Josef H e  i s s e n b e r g e  r und der Postenkommandant 
Revierinspektor Konrad J e  i t 1 e r  anwesend waren, durch 
den Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Leopold U 1 r i c h  über
reicht wurde. 
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berechneten. Außerdem gaben die beiden dem Geschäfts
inhaber zu verstehen, daß sie nachmittags noch einmal 
erscheinen würden, um weitere Einkäufe zu tätige'l. 
Es kam aber niemand. Der Geschäftsinhaber wurde miß
trauisch und ließ die angeblichen Goldplättchen neuerlich 
untersuchen. Es waren Messingplättchen. 

Hie und da treten noch die Rockdiebe in Erscheinung, 
die in Gast- und Kaffeehäusern die Gäste um ihre 
Ueberröcke bringen. Ihnen verwandt sind die Vorzim
merdiebe, die in unverschlossene Wohnungen eindringen 
und an Kleidern zusammenraffen, was ihnen in die 
Hände kommt oder auch in Vorzimmern von Aerzten mit 
den gestohlenen Ueberröcken das Weite suchen. Sehr 
selten hört man von den „Schnallendrückern". Unter der 
Maske eines Bettlers klopfen oder läuten sie an Woh
nungstüren. Meldet sich niemand in der Wohnung, dann 
drücken sie schon nach kurzer Zeit auf die Türschnalle. 
Aus unversperrten Wohnungen entwenden sie dann alles, 
was sich in ihrer Reichweite befindet. Auch diese Tätig
keit ernährt nicht mehr den Mann, da Türschnallen an 
der Außenseite nur mehr ab und zu anzutreffen sind. 

Raubüberfälle verschiedener Art und mit verschiedenen 
Zielen ereignen sich immer wieder. Besonders die Hand
täschchenräuber treten oft in Erscheinung, die Frauen 
auf einsamen Wegen, in den Abend- oder Nachtstunden 
überfallen und ihnen die Handtasche entreißen. 

Einen breiten Raum nehmen die Gelegenheitsdiebe bei
derlei Geschlechtes ein. An allen Orten und bei jeder 
Gelegenheit treten sie in Aktion und nehmen alles mit, 
was nicht niet- und nagelfest ist und das ihnen irgendwie 
verwertbar oder wertvoll erscheint. 

Als die Motorisierung noch nicht den gegenwärtigen 
Umfang hatte, waren es überwiegend Jugendliche, die 
sich auf den Diebstahl von Fahrrädern spezialisierten. 
Auch diese Spezialisten versuchten mit der Zeit zu gehen. 
Sie haben sich vornehmlich dem kostenlosen Erwerb von 
Mopeds und Rollern zugewendet. 

Aus den vorstehenden Ausführungen geht klar und ein
deutig hervor, daß eine Sammlung von spezialisierten 
Kriminellen nur dann zweckbestimmend und erfolgreich 
geführt werden kann, wenn von der in Betracht kom
menden Dienststelle das Delikt nicht in Form des zu
ständigen Paragraphen, sondern wörtlich bekanntgegeben 
wird. Die Bekanntgabe des Deliktes in Worten, wie 
Kasseneinbruch, Wohnungseinbruch, Taschendiebslahl, 
Diebstahl aus Auto, Opferstockdiebstahl, Einschleichdieb
stahl, Unzuchtsdiebstahl, Einsteigdiebstahl, Heiratsschwin
del, Betrug nach Chilfener Art, Homosexualität, Schän
dung usw., usw., ist für jede Sammlung v0n Lichtbildern, 
welche der Oeffentlichkeit zugänglich ist, von eminenter 
Bedeutung. Wenn eine solche Sammlung von Lichtbil
dern ihrer Bestimmung voll und ganz entsprechen soll, 
ist daher die Angabe des Paragraphen allein mehr oder 
weniger wertlos. 

Wie jede Kriminalpolizei mit der Zeit gehen muß, so 
muß sie auch ihre Einrichtungen den gegebenen Verhält
nissen anpassen. Darauf soll auch bei der Führung von 
Lichtbildersammlungen Rücksicht genommen werden. Dies 
trifft in erster Linie auf die örtlichen Verhältnisse zu. 
In einer großen Stadt werden beispielsweise die Wild
diebe eine weit geringere Rolle spielen als in einer Wald
gegend. Dagegen werden 'in einer Gegend, die vorwie
gend von Bauern besiedelt ist, kaum Hochstapler oder 
Kasseneinbrecher arbeiten. Bei der Anlage und Führung 
einer Sammlung von Lichtbildern krimineller Personen 
muß daher, wie gesagt, in primärer Hinsicht auf die Er
fassung der bodenständigen „Spezialisten" Wert gelegt 
werden. 

SERIENMOBEL JEDER ART 

allen Gendarmeriebeamten wünscht 
Ihr Uhrmacher 

HANS PILCH 
WIEN XVI, Ludo-Hartmann◄Platz 2 
Telephon 92 17 462 

Für den Gendarmeriedienst empfehlenswerte 
Marken. 

SULLY-SPEZIAL • DOXA • NISSUS 

Gegründet 1854 

DAS HAUS DER STOFFE 
\ 

i-GRAZ MVRGASSE 9 •

Seit mehr als 100 Jahren nur Qualitii.tsstoffe 

für Damen und Herren 

f Privatspital für Nervenkranke 
WIEN XIX, OBERSTEINERGASSE 18-24, TELEPHON 36 41 75 

Offene und geschlossene Abteilung. Behandlung aller Arten 
Nervenkranker, Epileptiker, mulJiple Sklerose. Spezialab
teilung für Entwöhnung (Alkohol, Mo.). Spezialabteilung für 
Schlaganfälle. 

M 1<111„der der BUNDESKRANKENKASSE werden aufgenommen 

Machen ie es wie Herr Xaver! Sein Schicksal ist typisch für 
viele andere. Xaver lebte in bescheidenen, ja beengten Verhältnis
sen. Trotz aller Anstrengungen und allen Fleißes blieben sein Ein
kommen und seine Wohnung klein. In Abhängigkeit von einem har
ten und engstirnigen Chef blickte er auch beruflich einer glanz
losen Zukunft entgegen. Bis es eines Tages anders wurde, ganz 
anders .. . Denn seit vergangenem Herbst ist Herr Xaver stolzer Be
sitzer einer Viertelmillion! Wie sich seither sein Leben verändert 
hat, können Sie sich leicht vorstellen - vielleicht aber auch selbst 
erleben ... Denn der erste Anlaß zur glücklichen Wende w:i.r für 
Herrn Xaver eine ähnliche Mitteilung der Geschäftsstelle J. Prokopp, 
Wien VI, Mariahilfer Straße 29, wie jene, die Sie in der heutigen 
Ausgabe unseres Blattes als Beilage finden. +

Herausgeber: Gendarmerie-Oberst Dr. Ernst M a y r. - Eigentümer 
und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. Für den 
Inhalt verantwortlich: Dr. Alfred L u t s c h i n g e r. - Für die Ver
bandsnachrichten des österreichischen Gendarmerie-Sportverbandes 
verantwortlich: Gend.-Major Siegfried W e i t  1 a n  e r, Vizepräsident 
des OGSV. - Alle Wien III. Hauptstraße 68. Druck: Ungar-Druckerei 

Gesellschaft m. b. H., Wien V, Nikolsdorfer Gasse 7-11 

SCHAURAT:JME: 

Wien I, Goldschmiedg. 6, Tel. 63 75 88

Graz I, Radetzkystraße 20, Tel 9'11 78

KLagenfurt, Wulfengasse �, Tel. 58 82
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Grolllllllf 1111 HIUI 

Nach 1111hr Auswahl 

Noch mehr Stockwerke 1 

MÖBEL-WEISS 
WIEN VII, BREITEGASSE 5 

L 

BAUMATERIALIENHAN DLUNG 

KREMS a. d. Donau Wienerstraße 1 Fernruf 3281 

==================�;� =F'===================I 

WIEN-HREDIT 
ANKAUFSFINANZIERUNGEN 

GESELLSCHAFT M·B·H ��� 

1
WIENl·OPERNGASSE6·TEL.526505

1 
RE PRAS E NTAN ZE Nt 

BregO!nz, KaisO!rslraße 27, Telephon 29 39 Klagenfurt, Paradeiserguse 9, Telephon 3135 
Eisensladt,Permayerslraße14, Telephon 3 30 Lina, Südtirolerslraße 33, Telephon 27 2 32 

GrH, Hans Sach,-Gasse 5, Telephon 88 1 28 Salzburg, Schwarutraße 21, Telephon 73197 
Innsbruck, Sparkassendurchgang 2, Tel. 56 98 St. PIiien, Rennbalvulraße 31, Telephon 30 06 
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1 
Sterr, Grünmarkt 24, Telephon 3 433 

1 
ANKAUFSKREOITE- .:.. 

FOR KRAFlfAHRZEUGE. MASCHINEN UNO GERATE FOR GEWERBE. LANDWIRTSCHAFT 

UND HAUSHALT. t10BEl USW. 

VORHAN GSTOFFE 
TEPPICHE 
DECKEN ALLER ART 
PLASTI KF O LIEN - U. 
BODENBELÄGE 

Lebens- und Bestattungsversicherung 
auf Gegenseitigkeit 

WIEN III, UNGARGASSE 41 
Telephon 72 16 36 Serie 

Geschäftsstellen in den Wiener Bezirken 
und in allen Bundesländern 

600.000 Mitglieder Verlangen Sie Prospekte 1 

Für alle Glasarbeiten empfiehlt sich Spiegel 
Bleiverglasungen 
Auswahl in 
Möbelglas 
Bilderrahmen 
Vorhangkarniesen 
nach Maß 

PR EINER 
81aserel / BIiderrahmen / Spiegel / Vorhangkarnlasen 

GRAZ, KLOSTERWIESGASSE 18 

Ecke Grazbachgasse / Telephon 87 5 04 in größter Auswahl 

STUAG 
STRASSEN- UND TIEFBAU-UNTERNEHMUNG 

AKTIENGESELLSCHAFT 

GRAZ 
GRAZ, BEETHOVENSTR. 17 

TELEPHON 33 213, 33 214 - STRASSGANG 21618 

SCHWERE 

ARMATUREN 

e• 

für Wasser, Gas, Dampf, Öle usw. 
für alle Drücke 

Olfeld-Armaturen 
Raffinerie-Armaturen 

TEUDLOFF-VAMAG A. G. 
Wien I, Gauermanngasse 2 

T elephon 67 6611 

FRANZ SCHMITT AG. 

FÜR LEDERINDUSTRIE 

KREMS a. d. Donau 
R EHBER G, TEL. 2531 

WIEN I 
ELISABETHSTRAS SE 22 
TEL. 43 2124 

Sa • -QuALITÄTsscHuHE 
IN ALLEN FACHGE SCHÄFTEN 

0STIAAIICHIIC:HI WIITAIIIU 

lWERTHElffll 
BÜROSTAHLMÖBEL 

Wien X. Wlenerber9slrde 21- 23, Telephon lt 31 U 
Wien 1. Walll9chgaase 15. Telephon H 3t ll 

Beamtenmatura -
mit „Auszeichnung" bestanden 1 

Kein Zufall, wenn man sich nach den 

AULIM-LEHRBRIEFEN 
vorbereitet 1 

AULIM-LEHRBBIEFE für deutsche Spra
che, 15 Lehrbriefe, Rechtschreiben, Gram
matik, Literaturgeschichte. 

AULIM-LEHRBRIEFE 101' Geschichte, 
15 Lehrbriefe, Staatengeschichte, Bürger
kunde, Kulturgeschichte. 

AULIM-LEHRBRIEFE filr Geo1raphle, 
15 Lehrbriefe, Oesterreich, die europä
ischen Staaten, die außereuropAlschen 
Länder. 

AULIM-LEHRBRIEFE für Phl101opble1 

4 Lehrbriefe, Psycbologle, Logik, Ge
schichte der Philosophie. 

JEDE R LEHRBRIEFS 5.- bzw. S 6.60 

Verlangen Sie bitte Prospekte 

I n  allen Buchhandlungen erhältlich 

Hippolyt-V erlag 
St. Pölten, Llnzer Straße 5-7 

Jtm 
ERZEUGUNG SPRO GRAMM 

UN 1- BAUTEILE ZUR ZEITSPARENDEN 

AUFBAUPHYSIK 

nach Prof. Ing. Ernst Roller 

GERJltTE ZUR NEUZEITLICHEN 

EXPERIMENTALCHEMIE 

11ach Prof. Dr. Ernst Hauer 

ARBEITSGERÄTE FOR BIOLOGIE UND 

MIKROSKOPIE 

nach Weidmann, Zach 

GERJltTE FOR MATHEMATIK UNO 

DARSTELLENDE GEOMETRIE 

UN IVER S IT AS-LEHRMITTEL 
GESELLSCHAFT M.B.H. 

Wien III, Bealrl•gasse 32, Telephon 72 21 87 

Gegründet 1884 kk 
KÜHRER & KUMMER 

ESSIG 
LIKÖRE 

FRUCHTSÄFTE 
,,KUPFERKOPF" 

HERRENLIKÖR 60 o,o 

WIEN XVll, RÖTZERGASSE 36 TELEPHON 66 13 01 

LEOPOLD PETERKA 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

WIEN XII 
LASKEOASSE 1"1 

TELEPHON M81M 
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REIN IGUNGS-UND SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSBETRIEB 

FRANZ PRASCH 
WI EN 1, BALLGASSE 4 TELEPHON 52 78 06 

Filiale: St. Pölten, Klostergasse 4, Telephon 22 26 
Filiale: Linz, Lederergas e 13, Telephon 28112 

ALPEN KOHLE GESELLSCHAFT M. B. H. tu,, B� du yiU:e! 
KOHLE , KOKS, BRENNHOLZ 
H EIZÖL, KALK UND ZEMENT 

G raz, Ka iserfeldgasse 21, Tel. 815 91, 86 2 27, Fernschr.114 

Zylinder schleifwerk
Dipl.-Ing. KARL GÖLS & CO. 
Wien V, Kohlgasse 24-26, Tel. 57 27 04, 57 51 88 

BÜRO- UND KLEINMÖBELERZEUGUNG 
AUSLIEFERUNOSLAOER 

J. FRANZ LEITNEA

WIEN VII, SCHOTTENFELDGASSE 58 
TBLBPHON "'637 

• Steiermark: Fa. Ludwig & Co. 
O,u,. Neutorgaue 47 
'hlepboe 41148 

e 'llrol: P'L Otto Schntz 
lmaabruck, Marla·Theresteo
Sbde lt 
'NepltoaA• 

- - _____ , _____ , 

F O O • 0 0 �-�.:,'..�.��-�= :�
a
:

,
� 

.. 
�� u c kaut o m a t e n in a II er Welt

�1i;iill/Hlilai1iii=ii@1 L _ __'3ERTHOL_D � 
_
STEMPEL G. M. B. H. WIEN, TEL. 57 76 57

WAG 
WARENVERK EHRS- U .  AUTO KREDIT-GE S.M.B.H . 

�:t9�' �
A

::::9a �
8

-:g 8� �
o

�
r

���!������\� IRED 

I

TE 
A U T O - MO T O RR A D 

TRA KTOREN • MA SCHINEN 

BREGENZ, KAISER-JOSEF-PLATZ - GRAZ, JAKOMINISTR. 29, INNSBRUCK, ERLERSTR. 18 • LINZ, RAINERSTR. 12 • SALZBURG, MAKARTPLATZ 7 
ST.PÖLTEN,BRUNNGASSE20 
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BÜROMASCHINEN 

BÜROBEDARF 

U NYI S 

• Einkauf 
• Verkau·f 
• Umtausch

WIEN IX, SCHLICKGASSE 2 und 6 
Telephon 34 12 86, 3412 87 

Eigene Reparaturwerkstätte

IHRE AUSST ATTUNG I N  

TEPPICHEN - VORHÄNGEN 
Möbelstoffen, Bodenbelägen 

Bettdecken, Federbetten 
Bett- und Tischwäsche 

bei 

ALTER MARKT 2 , TELEPHON 812 57 

Form Dalsy, 1 

Dekor Melange, 
In 6 Pastellfarben 

In allen guten 
Fachgeschäften 
erhältlich 

Lilien-Porzellan 
ein Erzeugnis derOsterrelchlschen Keramik Aktiengesellschaft 

„Seeadler
11

Offizielle V erkaufutelle und Kundendienll da 
8teyr-Dalmler-Pocb AG 

WIEN XI SCHWECHAT BRUCKa.d.L. 

Hauptstraße 27 
Tel. 721393 

Hauptplatz 8 
Tel. 778'N 

Lagerstraße 2 
Tel. 253 

D as Ha u s  der  indi v i d uel len  Ph o t o b e r at u n g  

PHOTO�KINO 
W I E N V 1. Marlahllfer Straße 51. Telephon 57 95 75 
F 111 alen: 1., Graben 11 

IV .• Wiedner Hauptstraße 20 
V., Schönbrunner Straße 82 
X., Favoritenstraße 94 

GRAZ LINZ INNSBRUCK 
Überall steht Ihnen 
bestes informiertes 
Fachpersonal gerne 

Der farben-
� 

wird 
Ihnen prächtige -

PHOTO, ICINO gerne
zur Verfügung kostenlose 

Garten

Schläuche 
SCHLAUCH 

SCHLAUCHHASPELN 

B E R AT E R gesandt 

' -. FISCHMARINADEN
} 

schmecken
RÄUCHERWAREN nach
FISCHKONSERVEN mehrt

,,SEEADLER" Fischindustrie Ges. m. b. H. 
Wien XX, Nordwestbahnhof • Tel. 35 3651 

A. HAIDENTHALLER & SOHN �� 111111!1�-.� ! 
Techn. Asbest- u. Gummiwaren 

...,.,, y 

-_�,_-�-� �= 

T.4

J

I SALZBURG 

Auslieferungslager in allen Bundesländern 
Linzer Gasse 46, Tel. 72 3 56 

8
Alla Bedarfsgegenstände fUr JAGD und FISCHEREI 

Guslav Genschow & Co. 
Gea. m. b. H. - Wien 111 

Lieferung nur Ubar den Fachhandel 
_ _J 

MÖBEL HAUS 11,o,dwedlol,,,,
WIEN II. TABORSTRASSE 7 5, Tel. 35 35 59 a. 35 31 7&
WIEN V, WIED NER HAUPTSTRASSE 108, Telephon 57 58 075 
WIEN IX, NUSSDORFER STRASSE 25 • Telephon 32 04 55 

HO LLAB R U N N, BAH N S T R A SSE 2 2  • Telephon 421 

Werht• 
wie. 1ges 
we1ss, 
wöhltdie 
Weltmarke ---

Reiche Aaswahl In komplellen Wohn• and 
Scblaf:simmermöbeln In bekannter and be
währter Qaalllät 
Provln:sversand mll eigenem Möbelaalo 
Tellaahlang für alle 1 
Mastenlng- and SW-Möbel 
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Durst kennt keine Jahreszeit 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•---

Familienflasche 

.Coca-Cola" Ist ein• eingetragene Marke 

Im Frühling 

nach Niederöslerreich ! 

Das ideale Ausflugs- und Erholungsgebiet um Wien 

170 Fremdenverkehrsgemeinden in den landschaftlich 

reizvollsten Teilen des Landes laden zum Besuche ein 

Heilbäder und Kurorte: Baden, Deutsch-Altenburg, 

Fischau, Vöslau, Schönau, Puchberg am Schneeberg, 

Reichenau, Semmering 

Sellbahn auf die Rax, Zahnradbahn auf den Schneeberg, 

Sessellifte in Mitterbach, Mönichkirchen, Puchberg am 

Schneeberg, Semmering, Maria Schutz, Türnitz 

Im Frühjahr Skilauf in den alpinen Gegenden 

Zahlreiche sehenswerte Kulturdenkmäler 

Baumblüte in der Wachau - Narzissenblüte um Lunz am See 

Führer Niederösterreich, 500 Seilen, S 30,-

Auskünfte und Prospekie,Fahrkarten und Hotelarrangements 

für das In- und Ausland durch das 

Nlederö•lerrelchlsche Landesreisebüro 

Wien I, Fahnengasse 1, Telephon 63 4117, 63 0110 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Wenn Sie in Graz sind, 
besuchen Sie, bitte, auch unser 

Haus. In der außergewöhnlich 

großen Auswahl, die wir Ihnen 

bieten, werden Sie sicher das 

finden, was Sie brauchen und 

suchen. 

Haben Sie einmal 

keine Zeit, selbst nach c; raz zu 

fahren, so schicken wir Ihnen 

das Gewünschte gerne ins 

Haus. Ver1angen Sie, bitte, 

unseren reich ill us tri er ten 

Katalog. 

o4tnenlonb houfh aus 
KASTN ER & 0 H LER 
ORAZ · SACKSTRASSE 1-U 

Führendes Spezialhaus ftlr den Herrn 

Wien III 

Leading Men's 

wear store 

Tout pour 

Monsieur 

Reichhaltige 

Auswahl in orig . 

englischen 

Stoffen 

Erstklassig 

geschulte Kräfte 

in unserer 

Maßabteilung 

Landstraßer Hauptstraße 88 bis 90 

Telephon 72 63 97, 73 5162 

[__ 

Gendarmerie im Hochwa sereinsatz 

Wie oft lesen und hören wir im Laufe 
eines Jahres von Unwetterkataslrophen und 
sonstigen Elementarereignissen, die zu
meist unvermutet eintreten und die Be
völkerung aufs schwerste treffen. Ocster
reichs Gendarmen sind es dann, die als 
Freunde und Helfer in Not rettend ein
greifen, um Hab und Gut zu bergen und 
das Leben des Mitbürgers zu schützen. 

1, 
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